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Anstaltsmord Dem Andenken an hitz Bauer 

Es ist oft beklagr worden, daß nach dem "Zusammenbruch~ von [945 kein Richter 
wegen noch so grausamer Unrechtsurlcile' durch deutsche Gerichte mit Erfolg straf­
rechtlich zur Rechenschaft gezogen worden ist. Die wenigen eingeleiteren Strafver­
fahren endeten srets mit Verfahrcnseinsrellung oder mit Freispruch . In allen Frei­

spruch fällen fand man die rettende Zauberformel im subjektiven Tarbesund der 
Rechrsbeugung: Ein rechtswidriges Todesurteil sei nur dann strafbar, wenn das 
Urteil gleichzeitig den Tacbcsrand der Rechtsbeugung erfülle. Zugleich schraubte 
Olan die Anforderungen an den Vorsatznachweis herauf und steHte damit die Ermiu­
lungsorgane vor fase unlösbare Bcweisprobleme. Begründet wurde diese Bessersre!­
Illng des tötenden Richters vor anderen des Totschlags Verdächtigen mit der Not­

wendigkeit des Schutzes der richterlichen Unabhängigkeit.' War dies nun verrret­
bare Rechtsfortbildung oder nur ein begriffsjuristischer Kunstgriff, um um jeden 
Preis freizusprechen? Die Antwort kann ohne eingehende Analyse der einschlägigen 
BGH-Urtcile nicht beantwortet werden. lA Zum Prüfstein des guten WiHens juristi­

scher Vergangenheitsbewältigung mußte es jedcnfaHs werden, wenn ein Tötungsde­
likt nicht in richterlicher Tätigkeit, sondern im Rahmen bloßer Justizvcrwalrungs­
tätigkeit - für die das Richterprivileg von vornherein nicht gilt - begangen war.) Ein 
Verfahren wegen eines solchen Deliktes hat es in der Bundesrepublik in der Tat 
gegeben. Allerdings handelt es sich dabei um ein besonders wohlgehütetes und bis 
heute gepflegtes Geheimnis der N:1chkriegsgeschichte der NS-Justiz: ein Ermicc­
lungsverfahren gegen dreißig hohe und höchste Jusrizbeamte wegen Beihilfe z.ur 
heimtückischen Tötung von Geisteskranken. 

J Gtmtlnl ,ind hier Urt.il~, die I·om Volksgt"richlshof, den Sondergerichten <>der sonnigen Gerich.en der 
Sög. ordendich<:n Gerichublrkei., ferner von den Wchnn,chukriegsgerichtcn vernäng< worden sind. 
Wegen Verhangung von Todesurteilen durch Sl4ndgcriclJ1t unter ihrem VO."it2 wurden d.gegen ver­
une'" der Landgerich"direktor Schwarz auS Regensburg durd, Urteil des Landg<'richts Weidcn vom 
'9. I'ebruor 1948 und der AmtSgerichur31 Dr. Koob aus l<>hr durch Und de, Llndgerichu Würzbu'g 
vom '0. August '910 (I'gl. C. f. Rut", und Adtlh,id Rü.tr-EhJcrmann, JU$.;2 und NS-Vcrbrechcn. 
Amsterd:un 1968 pp. ßd. l. S. ljj 1(.. Bd. 7. $. 173 ff.). 

) Eine b ... uchb.re Dokumenlltion solcher Freispruchslilie bel Jorg Friedrich, freispruch für die N.zi­
Justiz, rororo .~.u." Bd. j J4S (19S j). Jn dem Buch JSt d .. $;unmlun& >.JusUz und NS-Vtrbrechen . (vgl. 

Anm. I) .USg"""Crlc' . 
u Vgl. d,zu u. ,. FrankcnbcrglMüll,·r. Jura,'«h. V~rg"'g.nhc'"bewältigung, KJ ,,8j. s. '4j H. 
J Zwei w~ilcre Verhhr." gegen Bt>m,e dcr Ju,,,,,.'·erw.hung wegen Beteiligung ~m Mord <ndeten mIt 

Freispruc.h: d" Sc.hwur~erichtsverührcn in Koin ges.n den ehem.ligen Ltndgerichtspnsidenlcn W.I­
ler Müll.r wegen Einwirkungen .ul die Rieb!<r ,eines S<>ndergerich .. (1.1. ~. Verlc;,ung wr RechlSbcu­
gung - freisprechendes Uneil vom 17.6. '90, .bgc-druekl bei Rüter, , .•. 0., Bd. r I. S. j) un~ d" 
Schwurgerichts,·erbhren in WjC5b~den gLogcn vier Be=le des Rcichsjus.izministcriums wegcn Ub,,· 
stellung Tausender ,·on • .l.Sozr.t.!en, Vollzugshlfrlingtn Uudcn, Zigeuner, Polen, Russen, Sicherungs­
verwahrte) an di, SS zur E.rmord\Jng im KonJ.en\wionsl'ger (freisprechendes Urteil vOm '4· J. 19P, 
bei RÜlcr .•.•. 0 .• Sd. " S. ,691f.). 
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I. Vorgeschichte 

Ein früher Tatbeitrag der Juristen wird durch den Namen des bekannten SrrairechLS­
professors Kar! ßinding (184 1-19}.o) markiert. In der gemeinsam mir dem freibur­

ger Psychiatrieprofessor AJ(red C. Hoch" im Jahre 1920 veröffentlich ren Schrift 
»Dic Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form­
stellte der damals führende Strafrechcsvertrerer des wissenschafrlichen Rechrsposiri­
vismus die Frage : ~Gjbt es Menschenleben, die so stark die Eigenschaft des Rechrs­

gutes eingebüßt haben, daß ihrc Fortdauer für die Lebensrräger wie für die Gesell­
schaft dauernd allen Wcn verloren hat?< Binding kommt unter Ansrellung von 

Reorabilitäcsberechnungen 1 zu dem Ergebnis, daß die Tötung solchcr »ßallastexi­
stenzen" 6 nach Beschlußfassung durch eine Ärzrekommission .keine Tötungsband­
lUrlg im Rechtssinne u7 sei. 

Schon 192.9 haHe Hider öffentlich mit dem Gedanken gespielt, alle Kinder mit 

irgendwelchen körperlichen Geburtsfehlern zu töten. Dieser Plan einer Kinder­
»Eurhanasie« und ebenso nach 1939 aufkommende ähnliche Vorhaben ließen sich 
zunächst nicht durchführen, weil - auch im Hinblick auf Widerstände aus dem 
kirchlichen Bereich - die Volksmeinung für noch nicht genügend »reif. H angesehen 
wurde. In dem Berichr der amrlichen StrafreclHskommission von '935 wurde eine 

5traflosigkeit der ~Euthanasie" sogar ausdrücklich abgelehnt. Entsprechend eindeu­
tig äußerte sich die Kommcntar!itcratur.9 Währenddessen wurden die Bestrebungen 
zur Erhaltung der "Rassereinheit« in anderen Bereichen weiterverfolgt. Den Anfang 
machte das ~Gcsetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« vom '4· Juli '933,'0 

das die Sterjlisierung von -erbkranken Personen. 2uließ. Das wgrundcliegende 
Schubladen gesetz aus der Endzeit der Weimarer Republik brauchte gesetzestech­
nisch nur insoweit veranden 2U werden, als es die Einwilligung des Patienten oder 

seines gesetzlichen Vertreters nicht mehr vorsah. Zur Tötung einzelner mißgebilde­

ter oder schwachsinniger Kinder war es schon vor 1939 gekommen. Erst mit dem 
Kriegsausbruch sahen Hider und die seinen Plänen zugeneigtcn Psychiarer und 

Beamten dcr GesundheiLSverwaltung aber die Gelegenheit zur massenhaften und 

4 Kai Binding und Alfred Hoche. D,e Frcig~be lebensunwerten Leben.. Le ipzig 19'0, S. '7. Der Au,­
druck .Iebcnsunworr . ,!am nu \'on Binding und Hochc. Binding behanddt d>S TI,em, "rong jut1S1isch, 
, au i Grund bedächtiger rechtlicher Erwägungen . (S. ,). Als .\cbensunwcrt. gehen Binding und Hoche 
sowohl .. geistig Tote. , .1. auch -nicht geistig tote , Iber doch ihrfr Organisation Mch minderwemge 
[1. mel1le' (Hoche, S. SI), zum Bei<piel .. Mißbehunen- (Binding, S. lJ). 
ßinding. a .•. 0 .. S. '7. 
Hoche bei Binding/Hoche, , .•. 0 ., $. 1 ,. 
Bmding/Hoche, a. 1. 0 ., S. 18. Hinwei.e luf wcitere Äußerun~en von Juristen s. Klee, .Euth31l3.Sie •• im 
NS-S""t, Fr:lnkiurt 198}, S. 's f. 
D>s unl."ntwickeho Verst'ndni. Je. Volkes für die "Ausmerzung von ... w~gen Minderwertigl<cit tür 
die GeS>mlhcil nutzlosen Menschen durch Tötung' wird zum Beispiel ln einer '9J7 in Goningen 
erschienenen DisserlOtion bc,bucrt (Hans Puyo!;d, Die leitenden Grund gedanken bei der Enllll3nnung 
geflhr!ichor Sittlichkeitsverbrecher, iur. Dis • . , Göu;ngcn '9}7, S. J7). D~r Verfasser Dr. Hans Pu vogel 
(/Ihrgwg 19'1) wurde im M:irz '976 zu m nicdersöchsischrn Justi7.mi"; ' t,r ernannt. D.s Bebnntwcr­
den der Dissen.tion fuhne zu seinem Rücktr;" am '4. 3. '978. Vgl. au ch (' .. nkenberg, Sr .. t"reue, in 
KJ '980, S. ,a7 I. 
In dem von Rcich,jusuzministcr Gurtncr her..usgegebenen Berich, üb"r die Arbeit der amIlieheIl SIf3f­
recht.skommisslOn heil,! es im tS . Abschnict : - Eine Frtigab. der Vemichtung sog. lebtnsunwcnen 
Lebc", kommt nicht in Fragt.- Vgl. Gunn<r (Hg.), Das komn)cnd. dcutsch~ S";Jrcch,, Be<. Teil, 
Bcrlin '931. S. 158. Auch der StG8-Komment>r von J. v. Ohlsh.usen hielt sowohl die sog. Strrbthilfc 
(Euthanasie) ,15 auch .lndere An<n der Vernichtung Icb~nsunw.n.n Lebens, zum Bt,ISpicl dic Totun& 
unheilbor BlöJ,inntßw. fur rechtsWIdrig ((1. Aufl. '94}'4-!. s. '19; ,hnlich Ono Schwarz, StGB. 1 t. 

Auf!. '94J, Vorbem. z.u § 11' Anm. } B). Vgl. ferner Kloe, a. a. 0., S. '41. 
'0 Zu Jer ex:r.essi .. cn Pr.lXi, b("i dcr Dur<hiührung d,·, ErbgesunJheinges.tu, vg.l. Klee, 2 .•• 0 .. s. l7 1., 

441.: Diemut M'ier, .Fremdvolkischc. tm Drine!) Reich. Boppord 198" s. ,8. f. 
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systematischen VernichLUng »unwerten Lebens« gekommen ." Den Erlaß eines for­
malen Gesetzes lehnte Hitler allerdings ab. N ~eh mehreren Arbeirsbesprechungen 
unrerzeichncce er Anfang Oktober '939 led iglich ein auf den 1· 9· [939 zuriickda­
cicrtes fonnloses Ermächligungsschreiben" mit folgendem Wortlaut: 

ADOLF HITLER 

Reic hsleiler ß 0 u h I e rund 
Dr. med. Brand[ 

BERLIN. L Sepl. [939. 

sind unter Verarllwonung beauftragt. die Befugnisse namenclich :tu bestimmender 
Ärz[c so 2U crw<!i[ern, d3ß nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kri­
tischster Beurteilung ihres Kr3nkheitszusl3ndc.s der Gnadentod gewähr! werden 
bnn. 

Hitler 

Geschrieben war der möglicherweise nur mittels Faksimile-Stempel unterzeichnete 
Erlaß auf einem im Briefkopf lediglich mit dem Namen Adolf Hitler und dem 
Hoheitsadler versehenen privaten Briefbogen . Später wurden einige FotOkopien her­
gcstellt. die nur wenigen Personen srreng vertraulich zur Kenntnis gebracht wurden. 
Selbst nach nationalsozialistischer Staatsrechrsdoktrin konntc ein solcher nicht im 
Reichsgesetzblan verkündeter ~Führerbeft:hl ~ keine Rechtsgrundlage für die nun 
:Inlaufende »Aktion T 4« abgeben .') Im Gegenteil war die Geheimhaltung ein 
untrüglichcs Kennzeichen für die Gesetzlosigkeir und Rechrswidrigkeit der Aktion . 
Auch nach den Maßsräben des damals .. geltenden« positiven Rechts konnte der 
Geheimerlaß somit nicht zu einer Einschränkung des MordtaIbestandes des § :z [ [ 

SrGB führen. Unter Aulbau eines komplizierten Systems von Durchgangs- und 
Vernichtungsanstalten und Tarnorganisalioncn wurden sodann von Januar 1940 bis 
Augusl 1941 ungefähr 7' 088 Menschen getötet." Trotz des offizicllen Staps der 
»Aktion T 4" im August \941 wurde der Massenmord fortgesetzt, 'I nunmehr unter 
Einbeziehung zahlreicher Menschen. die ohne Rücksicht auf den Grad ihrer Erkr'ln­
kung oder Mißbildung zu Geisteskranken erklärt wurden, etwa wegen politischer 

I J Zur Vo rbereitung. Ourchfuhrung und Tarnung d. r Mordaktion vgl. Kl ee. S. 76 H., 1C911 .. 166 H.; 
Kogon / Langbcin /1Uickcrl (Hg.). N.tion31,oziali <l ische M.""ntö tu ngcn d ur~h G iftgas . Frankfurt 1983. 
S. 17-80. 

, ~ Flksi",ile einer Kopie on J'rqbrlski, Zwischen G.lgerl und An,nesrie, BerLio ' 979. S. 16 sowie in .·RLxht 
und Psychialrie < 19S> (2), S. 64 . Ocr benulzte Bri.f ... ordruck wurde in d" .K.Jnzl~i des Fuhrers der 
NSOAP. vcrw~ndtt. 

I) G egen ~in ,·St,"tsrcch, im P""zcrschrmk. und für die st rikte Bcibch.!tung des V<rkündungserforder­
nisses zum Beispiel Wemer \'(leber. Die Vcrkundung von Rech"vorSchri!ten, Slung,n/1krlio '94'. 
S. , . - Widersprüchl;ch Gruchm.nn. Euthana~ie und Jus tiz im Dritten Reich. Vicrtdjahrshcfte [ur 
Zeitgeschichte, '97' . S. 2~ 1: " ... ,'om geltenden positiven Recht nicht gedeckt. Aber t",eh dcn dama­
ligen <laat.5rechllich~n Vors tcllung~n ... formell bindend .• - Nach Buchh.;m, in; Buchbeim / Brosz3I. 
Anatomie des SS-Stalles. frciburs '96S, Bd . I. $. pS, 3J 1 ist die Eu t hana;i~mordnung vOm I . ,. ' 9>9 
d ... MusterbeispIel {ur einen ,ußerh:t.lb d er normlliven Ordnung des NS-Sla~tcs <t<:hcndcn rech'$Wid­
rigen Füh rerbekhl mil .unverk.nnbuem Unrechtsch.raktor .. . 

'4 Nach Kogon/ L, ngbcin/Rückcrl, '.3.0., S. 6,. - Die meisten Tod",~.ndidlten. luch Kinder. wuß,~n 
Irühzeilig. ",as ihM n bevorstand. Vgl . di e Schilderungen bei Kl~e ••.•. 0 .. u . J. $. J 43 H .. ,84 H .. 187 1. . 
'72. )68 ; Kogon/ Langbein/ Rücketl ••. a. 0 .. $. H. 48 1., 64 . 

's Der .·",ilden Eud13nasie.· ab Augul! '94 I sind scl,ätzungsweisc übt r 100 0 00 weilt·re Menschen zum 
Opf.r gelll1cn (Kogon/ Langbein/ Rück"l. a. >. 0 .• $ . 57 ff.; Klee . a. 1. 0 .• S, H51. ) - Organisato risch 
und ideologi",h w. ren die .Aktion T 4" und di~ ihr mit Schwerpunkt in d,,=, be;clZten OSlgebict~n 
nachfolgende .wilde Eutlt.na.<ie. die Vorstufe zum M3ssmmora an den Juden . Ein Teil des bei de r 
~Euthanl,ie.-Aktion einge,etzten Pe ... onals falld sp~ te r in Verni ch tungsl.gern in Polen V"rwendung 
(Majer. a. 3 . 0 .• S. ,84). Vg). Brokm.icr. O,e Vomuf. der Endlosung. Gewerksch.ftl"he MonalShd,e 
'970. S. ,S Ir. 

:27 
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Mißliebigkeit, ,6 wegen ihrcr Rasseeigenschaft \7 oder wegen mangelnder Arbeitsfä­

higkeic. Ji 

Entsprechend ihrer absoluten Rechtswidrigkeit setzte die Durchführung der Aktion 
strikte Gehcimhalrung voraus. Deshalb wurde dic Justiz an der .Aktion T 4« 

zunächst weder beteilige noch überhaupt davon in Kenntnis gesetzt. Doch blieb es 
nicht aus, daß die außernormativen Maßnahmen der Aktion immer wieder am nor­

mativen Ordnungsgefüge der Justiz aneckten. Vonnundschaftsgerichtc begannen 
nach Aufenthalt und Schicksal der - inzwischen umgebrachten - geisteskranken 
Mündel zu fragen. '9 Nachlaßrichter wurden durch die Häufung von Todesfällen 
aufmerksam. Vollstreckungsbehörden erfuhren von dem Tode Unrergebrachter. Bei 
den Staatsanwaltschaften gingen Strafanzeigen ein . Teilweise wurden Ermitllungen 
wegen unnatürlicher Todesfälle aufgenommen. Ebenso eifrige wie naive Staatsan­
walte zeigten sich darüber enttäuscht, daß Strafverfahren nicht fongeführt oder 
Todesurteile nicht mehr vollstreckt werden konnten, weil die zwischenzeitlich 
psychiatrisch untersuchten Delinquenten in eine der getarnten Vemichtungsanstal­
ten unter unklaren Auskünften verlegt worden waren. Tn eine besonders unange­
nehme Art von Zwickmühle geriet die Strafjusriz bei Verfahren auf Grund des 
Heimtückegesetzes (Strafbarkeir insbesondere von das Ansehen der Reichsregierung 
schädigenden Äußerungen) wegen kritischer Bemerkungen über die Massentötun­
gen. Woh.! gab es genügend Sondergerichte, die in Heimtückefällen die Erhebung des 
Wahrheitsbeweises ablehnten. Doch hätte jede Erörterung der .Euthanasie~ selbst 
in nicht-öffentlicher Sitzung unliebsamen Geriichtcn neue NOIhrung gegeben. Zwar 

war in allen Heimtückeverfahren frühzeitig an das Justizministerium zu berichten. 
Doch passierten immer wieder "Pannen«. So erließ in Duisburg ein vertrerungsweise 
täliger Richter zunäehsr Haftbefehl gegen eine Frau, weil sie die ~Euthanasie.­

Aktion unter anderem als »Mord« bezeichnet haue. Auf höhere Weisung wurde sie 
zwar alsbald wieder entlassen. Ein solches Vorgehen führte aber dazu, daß »gewis­
senlose Hetzer« ihrer »gerechten Bestrafung" entzogen wurden.'o Noch prekärer 

wurde es, wenn Staatsanwaltschaften vor die Entscheidung gestellt wurden, entspre­
chend dem - nicht abgeschafften - Legalitätsprinzip des § '52 StPO Strafanzeigen 
wegen Mordes an Anslaltsinsassen nachzugehen. So erstanete der Bischof von Mün­
ster, Graf von Galen, am 27. Juli '94 t eine solche Strafanzeige" und verkündete die 
Anzeigeerstatrung überdies am J. August 194' öffentlich von der Kanzel," unter 
Hinweis auf die Anzeigepflicht des § [J9 StG B. Zwar begnügte sich die Staatsan­
waltschaft in Münster mit einem Bericht an das Ministerium. In Wels (Oberöster­
reich) leilete der Oberstaatsanwalt jedoch auf eine Strafanzeige hin zunachst ein 

.6 In d,n dir T olung anordnenden ;irltli~hen GUlOchtcn finden sich u. a. Stichworte wie : .Diagnose: 
deutsch-feindliche Gesinnung.; .H.uptsymp'ome, (anlli,che. Deutschenh,,«:r und ;\Sozi.le, Psy,ho­
plth.; -Hauptsymptome: eingefleischter Kommunist, wchrunwti.cli&.: .Symptom: Mitglied der kom· 
munistischen Pme" gef.-ihrlicher Agit"o'. (Dornc,/ Hlcrlin, u. >. (Hg.), Der Krieg gegen dir p'yeh,,,h 
Kranken, Rehburg/Loccum 1980, S. 97. (89)· 

17 Klee, , .. 1. 0., S. )46 H .. 3671f .. 40' rr.; Kogon/Langbein/Rückerl. a. a. 0., S. p f.; ,b S. 61 Ir. du",h­
gehend. 

18 Vgl. Klee, a. l. 0 .• U.l. S. J 1811 .• 177. '41 f., )17 1., )51. Weitrrc K~tegon.n von Mordopfern waren die 
.. Asozialen- und .. Kriminellen- und dIe Insassen von Heil.nstllten und KonzClllr."ionshgem (vgl. u . •. 
Klee, • . • . 0., S. '77. 1 \ J, 1 tj, 345 (r., }j6 rl., )80 H.), fern •• Kriegsv .... hrte, zum Beispiel Bcin.mpu­
tiene (vgl. Klee, •. a. 0., S. 11J, HI, '49, 1)3. )18, 37J, 446) und die sog. Kriegsne\Jrolikcr (Klee, 
•.•. 0 .. S. )6 J U.J. 

'9 Hicnu und zum {olgenden vgl. Gruchmann, l.'. 0., S. 15 S H.; ;61 (f.; Kl~c, l.~. 0., S. >oS, 3' g 1.. 
'}9 H., p61f.; K.ul, Die P,y,hi~trie im Strudel cl" .Eulhan.si~., Frankfurl 1979, S. \151., 1)1 (. 

'0 Nachweise hierzu ulld :>um Vorang~gangcncn bei G.uchm~nn, •. l . 0., S. 161 H. 
" TeXlaUS2ug bei Grncnm""n. J. l. 0 .• S. 161. 

lZ T.Xl bei Uorn.rlHacrltn, •. , . 0 ., S. 11111. T"", cinl"S Protl:.ubricfe., de, Gralen von Gal~n an den 
Reichsinnenminister Ur. L,mme" vom 22.7 . '941 bei DornerlH.tr!in. , ... 0., S. 1 '411. 
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Ermittlungsverfahren gegen die Är~te der Vemichrungsanstalr Hanbcim ein .') Von 

den Verantwonlichen des Reichsjustizministeriums wurden diese ~Pannen « ~nschei­

nend als unangenehmer empfunden als der M3ss~nmord selbst : Das Ministerium 

griff jetzt endlich ein, allerdings nur, um das Verhalten der Justiz den außernorma­

liven Tötungsmaßnahmen anzupassen und weilere Friktionen zu vermeiden. Dnu 

mußten die nachgeordneten Behörden auf dem Wege über die Mittelinstan~ vorsich ­

tig .. eingeweiht werden« . 

11. Die Konferenz vom 2J./24· 4,1941 

Am 23. und 24 . April fand in Berlin im .Haus der Flieger«'i eine Konferenz Stat(, z.u 

der d2s Reichsjustizministerium das gesamte Führungskorps der Justiz. geladen 

hattc.'4' Die Leitung haue Staatssekretär Dr. Franz Schlegclbcrger. Unter den unge­

fähr neunzig bis einhundert Teilnehmern befanden sich - sämtlich in ~Amtsleiter­

uniform « alle vierunddreißig Obc.rlandesgericlmpräsidencen,'1 die vierunddreißig 

Generalstaatsanwälte (oder ihre Vertreter im Amt), außerdem der damalige Staats­
sekretär Dr. Roland Freisler, der Prasident des Reichsgerichts Dr. Dr. h. c. Erwin 

Bumke, der Präsident des Volksgerichtshofs Dr. Quo Thicrack und die beiden 

Oberreichsanwältc (beim Reichsgericht und beim Volksgerichtshof) sowie zahlrei­

che Beamte des ReichsjustizministeriuOls.'6 Die Tagesordnung sah für den ersten 

Vormirtag )>Voyuäge über eine (ür die Justiz besonders wichtige Frage« vor. Dieser 

Tagesordnungspunkt wurde von Schlegelberger eingeleieet.' 7 Nach Ausführungen 

zu einer gesteigerten »EjnordnungsIlotwendigk~it~ kam er auf die VerpOichcung zu 
sprechen, die T ei I nehmer 

-mit allen Entschließungen des Führers vertraut -LU machen, die für ihre Amtsführung von 
Bedc\IIung sind . Tatsachen, nicht nur Gerüchte, müssen Ihnen bebnnt werden. Geschieht das 
nich.t, 50 ist es unabwendbar, daß Rich.ter und Staats.nwähe sich :tUon schweren Schaden der 
Justiz und des Staates gegen MOl.ßnOl.hmen wenden, die sie glltglaubig, aber irrtümlich für illegal 
h3hen, und sich schuldlos mit dem Willen des Führers in Widerspruch Setzetl«!! 

Sodann bezog sich Schlegelberger auf in den Berichten der Behördenleirer aufrau­

chende Fragen zu dem Problem der Vernichtung »lebensunwerren Lebens« und zu 

l) VgL Gruchm,nn. , , _ 0 ., S_ 162; Kl ee, , . ,. 0 .. S. JJo. 
' 4 Das Geb:iudc·dcs Abgwrdnc •• ' nhauses des oh.mlligen pr~ußi5Ch.n Londt>gts (Frilz-AlbrITht-S'r:lße 5l 

"'ar '9 H f} S Si.z des Volksge ric.h.shofs, danaeh wurde es dem benlchbanen "Rrichslultbhnn, illisterium 
zuge.eilt. Heute wird es vom Innenminisurium du DDR genu'zL 

'43 Schil d.rung von Vorgeschichte und Ablauf der Koniercn' bei Grucnm,nn, ~_ . _ 0, S '}5 If .. 

17' Cf. 
'5 Anwcscnd waren ferner der Pr~siden( d,"< l.ndcscrbhofgcricnts in edle und der Pr.,iden. des Rcich,­

patcnta.mu:s . 
• 6 Vom ReichsjuSlizminislaium nmmrn Jußcr dcn Slaa15<ckretar"" Schlcgelberger und Frcislcr die 

Unterst,.m,ekret:i rc D r. Hu~b.r. dj~ M jrJjsreri:lld irrk.orcn 1)r. Nldlcr und Schneller . Ministcri.ldiri­
gent Dr. Vogels. die Min.ster;ll",. Dr. von Ammon, Dr. Dörf/ler und Ebersberg und md,rere weitere 
Br am.c Icil ("gI. Si'2ungs protokolt im Bundesarchiv , Gencrahk.cn d," RJM p 1 J '3' E Bd. I. Bundes-
3rchiv, Sign. R llflS4, BI. 3J, vgl. (rrner Akwn Js 2016J GS., Frank/un, Bd. XIV, BI . 166). - O,s 
•• nderwei,ig s(fno~"ph i5 ch :tu fgcnom,nene . Pro.oko ll üb~r den Tage.ordnu n ' spunkt ,.Euth.llosie. 
wurde von dem Gcsamtprow koll getrcrlnt und iSl verscholkn. Vgl. Dielet Kol be, Rc ichsgerjclll spräsi­
den. Or. Erwin ßumke, IUrI,ruhe '97S. S. PI . In d.m in der Deutschen JU"li7. '941 . S. 533 f. verö f­
{entlieht." Tagung,bericht wird der T~gesordnung' punkt ,. E.u.h,n:t<i,·" nicht crwlhn •• wcrd.o ßrJck 
und Heyd" .1, Vort"'gt'fldc ~bcr g<n.nnl. 

27 ['rofes<or D r. D,_ h . c. han~ Schlcgt lberg.·r lei .eLe ,Iamals die Geschah e de, Rei_h,)u.< tizmtnill<rlums, 
n~ch dcm der Min i S" t~ r Gunoe'r am l} . ( . '9.41 gt.s. (orb~n W:J.T. 

,8 Vgl. Gruchm,n ll .•. , _ 0 _, S_ ' 7 l L - Die,. Eillid lllngswort" ,ind in dem überl i..!crtcn Tcil dcs ProlO­
l{o lls <" ntlultclL 

29 
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JO im Volk herumschwirrenden unglaublichen Gerüchten. Schlegelberger eneilte nun­
mehr dem anwesenden ~Oberdiensdeiter« ViktOr Brack und dem Psychiater Profes­

sor Dr. Werner Heyde das Won zu aufklärenden Vorträgen. Brack und Heyde 

beschrieben dann mir nur oberflächlichen Verbrämungen das Törungsprograrnm" 

und vers lichten, etwaige Bedenken gegen die Aktion auszuräumcn)O Brack ließ eine 

Fotokopie des Ermächtigungsschreibens Hiders herumreichen.!' 

Widerspruchslos hörten sich die Konferenzteilnehmer die Ausführungen an. Keiner 
äußerte grundsätzliche ,Kritik, wenige steUten fragenY Die meisten blieben stumm, 

auch als Schlegdbcrger anschließend erklärte, nachdem »ein rechtlich geltender 

Erlaß des Führers für diese Maßnahmen vorliege, könnten Bedenken gegen die 

Durchführung der Euthanasie nicht mehr gegeben scin .u JJ Nur ein Teilnehmer 

machte Ausführungen zu der Notwendigkeit einer gesetzlichen Rege!ungY' 
Schweigend nahmen die Teilnehmer auch das abschließende Ansinnen hin, die 

.Aktion T 4« vor jedweder Störung durch Richter oder Staatsanwälte abzublocken; 
die Generalstaatsanwälte wurden von Schlcgclberger angewiesen, entgegen dem 

Legalirätsprin2ip des § 152 Stro alle Eingaben und Strafanzeigen bezüglich der 
Anstalrstötungen unbearbeitet dem Reichsjustizministerium vorzulegen; die Ober­

landesgerichtspräsidenten beauftragte er, die Landgerichtspräsidenten über die 

~Aktion T 4~ und den Erlaß Hjtlers mündlich zu unterrichten. Ferner bat er, für die 

Durchführung einer Rundverfügung Sorge zu tragen, die die Teilnehmer schon zu 

Beginn der Tagung erhalten hatten. Darin heißt es: ~Sachen, die die Frage der Ver­

nichtung lebensunwenco Lebens zum Gegenstand haben, biue ich in Ihrem Bezirk 

in jedem Einzelfall zur Vortragssache bei Ihnen zu erklären .• )' Durch den damit 

bezweckten Übergang der Zuständigkeit der Unterbehörde in die Zuständigkeit der 

Oberlandesgerichtspräsidenten bzw. der Generalstaatsanwälte sollte der ungestörte 

Ablauf der " Aktion T 4" :wsiitzlich abgesichert werden. Der Zweck aller dieser 
Maßnahmen, die in ihrer Wirkung weit über bloße Verwaltungsanordnungen hin­

ausgingen, war allen Konfcrenz.teilnehmern klar : Strafanzeigen gegen an der Mord­

aktion Bctciligrc, hilfesuchende Eingaben von Todeskandidaten oder ihrer Angehö­

rigen, überhaupt alles , was die reibungslose Durchführung des geplanten Massen­
mordes hätte behindern können, sollte unter den Teppich gekehn werden. Nach 

Ausgabe dieser Weisung ließen die TeilnehmerlS erneut naheliegende Fragen unge­

stellt, :wm Beispiel die Frage nach der Fortgelrung von § 211 SrGB, des § 119 StGB 

(Anzeigepflicht bei Kenntnis vom Vorhaben eines Tötungsdeliktes), des § I j 2 Stro 

(Verfolgungszwang), des § 336 5tGB (Rechtsbeugung) und des § 346 StGB (Begün­
stigung im Amt)6). 

29 Brlck und Heyd,' erortCT"n .ueh die Frage der Org,n;slIion einschließlicb dcr vorgesehenen Fal«h· 
beurkundungen (fingiene Tod<su rs.chc, [~l s ch,", Todesd.tum und doppelte Standesreg ister) und wei­
tere T.rnung, m.ßnal.men . Vgl. Gruchmann, ,. l. 0 .• S. '7}. 

)0 Vgl. Grucbrnlnn ••.•. 0 ., S. 172: Aufzeichnungen des Kölner Obrrlmdesge,ichtspräsidenten •. D. 
Bergmann in den Str>.fakten gegen Hcyd~ u .•. Ks '/6) GStA Frankfurt, 2il. "och KI,·c, J .•. 0., 
S. ))1. 

) J Vgl. Gruchm,nn, .,. a. 0 ., S. '7'. 
)1 Vgl. Anschuld,gungsschrift vom 11. 4. 1965 in den Akten Js 10/6) GStA Frankfurt, Band VI, BI. )6; 

Gruchmaon, , . a. 0 ., S. 17) f. 
H AusSlgt B .... cl\.s im Nürnberger Än7.eprozeß, nach Gruchm.nn, a.~. 0 ., S. '74. 
)p Vgl. untcn. Anm. 8). 
)4 Vgl. Gruchmann, a. l. 0., $. '74. 
JS Die meisten Teilnehmer Qahrgänge l &76-'905) hatten neben d« herkommlichen, bis heu,. durc.hweg 

ullvcriinderten Juristen.usbildung eine .normak. JurislenSo7.ialis.lion und Juristenbrriere hin, .. ~i,h. 
di e sie scboll vor 19lJ in hohe Ämttr gefüh rt h.lle - z . B. Dr. ßumk., Reichsgerichtspriisiden. sei, 
1. 4. '9>9; Dr. Schlegelberger, Staausduetär im Reichsju<lizroinisterium seit t9) 1. 

)6 Heute: Strafvereitelung im Amt (§ 1\8. SIGB). 
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I/I. Die AuJarbeitung nach /94} 

Von der strafrechtlichen Aufarbeilllng der »Euthanasie~-Aklion blicben die betei­

ligten Juristen nach 1945 zunächst verschont. Zu Verfolgungsmaßnahmen kam es 
zunächst nur gegen die beteiligten Ärzte, das übrige Pflegepersonal und die Orga­

nisatoren der Verwaltung. 
An erster Stelle ist hier der Nürnberger Ärzreprozeß vor dem US-Mililärgerichtshof 
r in Nürnberg zu nennen. Zu den verschiedenen angeklagten Verbrechen einc.r 
~Medizin ohne Menschlichkeit~)7 gehörte auch die »Aktion T 4". Unter den durch 

das Uneil vom 19.120. August [947 zum Tode Verurteilten waren zwei der Haupt­
organisatoren der Aktion: Karl Brandr und Viktor Buck. Weitere Prozesse fanden 

vor den Schwurgerichten unter anderen in Dresden. Schwerin. Frankfun. Tübingen, 

Freiburg und Düsseldorf in den Jahren 1946 bis 1949 stau.)! 
Zu weiteren Prozessen gegen die Hauptakteure der Mordaktion kam es zunächst 
nicht.)? Einer der leitenden Organisatoren'Ö der »Aktion T 4~ war Professor Dr. 

Werner Heyde, der auf der Konferenz am 23./24. April 1941 für die Törungen 
geworben halte. Nachdem er am Rande des Nürnberger Ärzteprozesses nur als 

Zeuge hatte aufzutreten brauchen, gelang ihm am 2 S. 7. 1947 auf einem amerikani­
schen Gefangenenrransport in Würzburg die Flucht vom fahrenden LKW. Unter 
Annahme des Namens Dr. Fritz Sawade lebte er zwölf Jahre unbehelligt in Flens­
burg als .. Facharzt für Psychiatrie" und wurde bei den Behörden und Gerichten der 
meistgefragte Gutachcer Schleswig-HolsleinsY Fast alle, die ihm die Gutachrenauf­

träge verschafften, kannten seine rdentität und Vergangenheit und den bestehenden 
Haftbefehl wegen Mordes an 70000 und mehr Geisteskranken. Zu den Eingeweih­
len gchörten der Präsident des schlcswig-holsteinischen Landessozialgeriehts und 
ungefähr weitere zwanz.ig Richter, Staatsanwälte und Ministerialbeamre von Schles­

wig-HolsteinY Die Gründe für dieses Schweigen und die damit begangene scraf-

J7 MilScherlich/Midke. Modizin ohn,· MeMchlichkeil, Ersrv~rö!fendichung un'<r dem TJld .Wi'scn­
>charr ohne Menseh"cltkeit ., Sruttgart t9~8. neu mlgd.gr ,1, FIScher-TB Nr. 200}, Frankfurt 1960, '"gI. 
don in,be,ondere S. r8J H. 

)8 V'·rhängl wurden Tode,- und Zuch[}uuS>lrafcn. Vgl. K,ul. Im S,rudel d'·r .Eu,h.na,i~., Frankfurt 
1979. S. 84 H., 176, 18" "4 H.; Klee, •.•. 0., $. 464 r. 

J9 Ab 1949 wurden zun;;dlSl keine Verf.hren mehr durchgeführt, ,,"endern d .. Schwurgtrichl Koblen:t im 
Oktober 1948 umer BCSl.tigung durch d" OLG Koblenz 2woi AnlC freigtsprochen h>u~; unlCr 
Zuhilf~nahmc der von K.J.rl Binding enlwickelten .Gut.rabw;gunl\slr.<'Orie, wurde ibMn ein übcrge­
,.,,,lieh,, Not.uand zugebilligt; Die Angekr.,gtcn hallen Pati.men nur gctö<e', um mdere p,tientCfl 
rellen zu können; 'hnlich Ob. Gerichtshof ßn\. Zone im Uneil vom S· J. '9-19 Vgl. Kaul, •. ,. 0 .. 
S. t 87 ff. - In l-bmburs lehMe d~, l • .ndgenchl dj~ EröHnung des H~up(Verf,hrens gegen 18 f\ngc­
schuldigrt - d~ruo .. r die Kinder-,·Euthanam·--GuI3chter Pro(c<>or Wemer COlcl und Dr. Ern<! Wct2-
ler- ab, Die Kioder·Eulhatlasie h,be nichl dem Simng~sc':t wide"proch~n. Vgl. KJce , a. o. 0 .. S. )84.­
Erst n.ch der Fe"nahm< Heydcs im November 1919 hm~n die .Eurh,n"i •• -Prozcsse \vicd" in Gong, 
um nach dem Selb,tmord Hcyde, 1964 wieder abzuflauen. 

40 Bis Dezember '9-1' .1, Leiter der Zentraldicns,,,cllc d<"' .Aktion T -I" (in Berlin, Tierg,nenSlr:.ßc 
Nr.4). spoler als .Obergutachtcr'" (Klee, S. 191., KJ. 94, '01, 110. "7. 1>1, '59, '77. HJ (f .• 119/1., 
J'J L 345)· 

4' Hierzu und zum folgenden Klul, a. a. 0., S. lI6 ff. 
42 In Flcmburg und Kiel war es ein oHene, Geheimnis. daß H~ydc-S.", ... de im Fahndun&sbuch und 

Dundeskrimin,lbbll sreckbridlich wegtn Mordes gesucht wurde. Dank hoh .. P,otek,ion b~.b cr 
gleich""ohl ilber zwalf Jahre Img unbehelligt. Nach den Feststellungen d .. Un«rsuehungS>u5schu5ses ! 
des schleswig-hohtemisc.hcn Landtages vom '4.6.1961 (Drucksache Nr . 4H) g~b ~s mindesrcn. ,g 
akad~mi,che Mi'w;s<er, d~runtcr Dr. Buresch (inzwischen Priisidenl des Londessozi:t.lgerichts), zwei 
$en.tspriisidenren "'" Lmdcssozialgeridlt (Meierern" und Michaelis). ein. S02ialgericl",r~lin, einen 
Landgerichtsrat, einen Bundesrichter (Richte< am Bundessozialgericht Alf red Sonncnb<rg) so""i, den 
Chehrzt des Landeskrankenhau,e, Heiligenh.fen Or. Knolle, drei Medi7.inprofessoren, einen M.di~i­
n.ldireklor (den Leiter der Landc:sver>ichcruns,wmlt Fleruburg Dr. Ddr.). einen Obenncdizina!rat 
und einen Regierungsr.t. Nach Zcug~~.us~gen war außerdem ,uch der im <chle,wig-hoISleinischen 
Inncnminis,criuJ1\ ulige M;niSlcri.lr.t (Dr. Hcigl) ' ·;ngeweiht, ferner die Ärztekammer. Ern .ls Mini­
sterp ... ,ident Kai·Uw. VOn Hassel in die Aff'l"< hilleingnogcn zu werden drohte. {ordenc da.s Inncn-

J 1 
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)2 rechtliche Begünstigung sind nicht nur in bloßem Korpsgeist, sondern wohl auch in 
der Sorge zu suchen, daß mit einem Verfahren gegen Hcyde-Sawadc die Unterstüt­

zung der .Euthanasie .. -Aktion durch viele nach J 94 5 in Justiz und Gesundheicsver­
wallUng weiteramtierendc Juristen und Ärzte öffentlich zur Sprache kommen 
würde.4) 
Unangenehm (ür Juristen, die sich eine Strafverfolgung von ehemals führenden 
Berufskollegen nicht vorstellen können,44 war nun der Umstand, daß sich die Ange­
klagten in den Prozessen gegen die Ärzre und Organisatoren der »Aktion T 4« 
hartnäckig auf die Juristcnkonferenz von 194\ beriefen. Schon der Ansraltsarzt Dr. 
Adolf Wahlmann führte in seinem Schwurgerichtsverfahren in Frankfurt im Jahre 
1947 zu seiner Verteidigung an, ursprünglich bei ihm vorhandene rechtliche Beden­
ken seien durch die Billigung beseitigt worden, die der Aktion auf jener Tagung 
seitens prominenter Juristen zuteil geworden sei .<! In dem Verfahren gegen Wahl­
m~nn hatte auch der frühere Frankfurter Generalstaatsanwalt Dr. Kurt Wackermann 
am 1 I . März 1947 als Zeuge eingehend über die Konferenz berichtet, insbesondere 
~uch über die anrüchige Stillhalteweisung. Spälestens damit hatten die Strafverfol­
gungsbehörden hinreichende Kenntnis von den Vorgängen auf der T :lgung erlangt. 46 

Entgegen der Amtspflicht der Staatsanwaltschaft, dem Verdacht einer Straftat unver­
züglich nachzugehen (§ t 52 StPO), blicben jedoch sämtliche unterrichteten Staats­
anwaltschaften jahrelang untätig. Zur EinleitUng eines Ermittlungsverfahrens gegen 
die damals noch dreißig Überlebenden der Konferenz von t94\ kam es crst, als sich 
der prominenteste der überlebenden ärztlichen Betciligten der "Aktion T 4«, Pro­

fessor Dr. Heydc, nach seiner am {2. Ir. 1959 erfolgren Festnahme ausdrücklich auf 
die Konferenz bezog.<? 

ministerium von Saw2de die .(zd,ehe ApprobHion<u,kund~ an. wa.; in d~r Folge Zur Jmtlichcn (deo­
tifizierung H<yd<s führt,. VgJ. Kaul. l . ' . 0 ., S. 'H H.; Da Spiegel Nr. S vom '7. l. 1964. S. ,7. ­
Gegen den .hemo.l igen SIl,"anw.1t Bourwig (Inz"'isch<n Ll. Reg .direktor in Kiel) wurde Anfong '9t:1 
Anklage wegen . Begüns,jgung jm Amt " (heUle: Stralverci,<lung. § '183 5tGB) "rhoben. Das Londgt­
,icht Flcn ,burg vcrt~gte den Prouß. um d~n Angekl.gten n>Ch .eht j,hrm freizusprechen . Vgl . Du 
Sric~"1 vom zr. Ir. 1966. S. 66 f.; \'om lJ. I. 1967. S. H; vom J. 6. 1968. S. 40 l. - Di5Zip~nar.·erf.,h"n 
~,,~"n .ndere BeteIligte endet~n teil s mit Frei!pl·uch. ;n .inem F>II mir Einstellung au, Kr.nkhcilsgrun­
don (Dr. Burc.sch), in .intm F.lll mir Vuwcis. in einem Fall mit z<:hnproz<ntigcr Gehalt,kurzung fur l 

j,hrc (Do. Spiegel vom ~ }. t. 1967. $. 1-1). Dn ,,~,k in, Zwiclich, gora!<n< Gcncr..!su'lS.nw21, von 
Schle,wig·HoISltm. l)r. Voß (jahrgang 18?9), ließ sich im j~b'e '959 vorzeitig ptn1ionicren . 

4J Als H<yde n.d, mebrertn :>nderen .pckukula«n Selbsnötungs- und Fluehrhllen,m '}. l. 1964 - fünl 
Tag< VOr Beginn der "om 13ndgeridll Limburg ""b<r.umt~n H,uplVcrh,ndlun~ - in stmer Zelle in der 
H.ft.nSl3!1 But~ bach crhlngl aufgefunden wUt1k, bemerkte d~r o""isehe Generlls ... tsanwall Fm, 
ßauer .ponton, e~ h2b.· wohl c;ne "stillschweigende Übereinkunft bestanden, d i"en Prozeß nicht St'll ' 
finden zu bssm. «()er Sptegel Nr. g vom t7 , 1 . 1964. ~. ,8) . - fUr die Verhandlung waren ,ieben 
Monale '·orge,ehcn. Die Akten urnf,ßten 84 000 Seilen (js t7/59 = K.. 1/6J GStA Frankfurt - Aklen­
mS7.ug im Ins,i,ut fur Ze,tge5chichle. Sign. Gf 0)'03)' 

H In di,·,,, Linie paßt 3ueh. daß T.ren \'on Angchorigtn Ob<rSl~' Reiehsbehördon, ,lw vor allem der 
RClchsmini5tcrirn , bis zu einer KompClfnzC'rwci(erung \'om , I. 1,2. . 1964 .. ·On du Zustand.gkrit der 
Zenrral.n S,.!le in Ludwig,burg ausgenommc:n w.ren (Ruckerl, NS·Verb=htn "Or Gcrichl. K.rhruhc 
,~h. S. 30}). 

41 Der . Eulhana,ie_ -Ar2t Dr. Hcfd",.nn "erteidigtc ,ic.h im M:irz 196. vor dem Limburg" Schwurgt· 
richl unrer Hinwel< auf die Konlercm, vom 1 )./'4.4 . '941 damil, die ,hm gemach,.n Vorwürfe könne 
er nu r all die .lusriz zunick;;ebtn (Stiddl. Zeil.g. \" . '4. J. 1964), 

46 Oi, Konfere'H ""cl cl .. ,\lf Ihr . usgegeben ,' W'eisun g konnte m~n sei t ">48 .ueh ln ~'ner ßuchverof· 
{cntl ; dllHl ~ nachlc.c .. , PI.,cn·H~lIermund. Die Tö te "b Gci$IÖknn kc, >n Oeu!5chbnd , j' '''nk{un '94~. 
S. 69· 

47 V~1. Wo lf." ,, !; Kc'ppel, Ungt $ti hnoe N3Li-Ju"t i7,. K"lsruhe '960, S. S,. 
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IV. Die A1ISchuldigungsschrifc Fritz Bauers und das VQruntersuchungsverjahren 

Daß eine Strafverfolgung nicht von vornherein an der Kameraderie der Juristen 

abprallte, ist auf die Person des damaligen Hessischen Generalsraatsanwalts Fritz 
Bauer3 zurückzuführen, der das Verfahren<9 - ebenso wie schon vorher die Ärz­

eeprozesse - von vornherein auf der Ebene der StaarsanwaJrscnafr bei dem Ober­

landesgericht bearbeiten ließ und nach weiteren Ermittlungen unter dem 22 . April 
1965'0 AntragS! auf Eröffnung der VorumersuchungS' stellte. Der Antrag richtete 
sich gegen insgesamt zwanzig Beschuldigte,J) nämlich gegen den Staatssekretär im 

Reichsjuseizministerium a. D. Dr. h. c. Franz Schlegelberger sowie gegen elf Ober­
landesgeyichlsprtisidenten,'~ fünf Genera/staatsanwiilte" und clr<:'.i weitere hohe 

Justizbcamtel6. Auftrieb zur Durchführung des Strafverfahrens könnte Friez Bauer 

der Umstand gegeben haben, daß sich ab [958/ S9 die bundesdeutsche Presse und 

vereinzelte PolitikerS7 zunehmend des Skandals angenommen hatten, der sich aus der 
Weitcrbeschlftigung vieler aus der NS-Zcit belasteter Richter und StaatsanwäJce 
ergab . l ~ 

Obgleich die Sache weitgehend aufgeklärt war. schleppte sich das Verfahren über 
Jahre hinweg. Den Anfang machte ein Sabocageversuch des Untersuchungsrichters 
des Landgerichts Limburg. 19 Er hegte ~BecU::nken",60 das Vorliegen einer Straftat 

anzunehmen. und mußte erst von der Strafkammer angewiesen werden, die Vorun-

~8 Zur Person Frilz B~uers vgl. Rich>rd Schmld, KJ 1968. S. 60; GIOlz/Langenbuchcr, Vorbilder fur 
DeuLSche, S. J04 H. 

~? Ermiulungsveri>hren gegen Sc.hlcgelberger u.'. - J5 3016) (GSlA). 
50 Der Zeitpunkt deut'" darauf hin, daß man die Verjahrung,problem~lik im Auge ha((~: Nach der Gcsel­

,-cslage "On Anfang 1965 IlVld für d~n 8. Mai 1965 der Ablauf der VCTj>hrungsfrisl fur Mord bevor. 
Schließlich bescldoß der DeulSche Bundc5!ag am '5' 3. 1965 d .. - oul eine Vtrlimgrrung der Verj.,h­
rung,lrist bis JI. tl. 1969 hinauslaufellde- GCStlZ ,"orn '5. J. 1965. Vgl. Rückcrl, :--"S-Vcrb=hen vor 
Gtrlcht. K>rl!ruhe 1982,5. 153. ,67. '77. 

sr J5 .0163 GSIA. Bd. VI. BI. 36-88 (0 SM-Seilen). - Da.naeh dem damal, (1965) geltenden öSlcrrcichi­
sellen Strafrecht eine entfernte MILSchuld am Mord n,ch § 'J7 SIG '941 auf jeden hll verjähn gewesen 
wue·" wurde .der Vorgang (gegcn die Ö5terreiehischcn Teilnehmer, H. K.) von du ObemaaLSoUlwah­
schafl Wien nach § 90 Stl'O zurückgeleg,. (Schreib<:n dei Ohers .... lsanwalts in Wien an den Vfrhs~r 
vom 9. '1. 198J - AZ 1j .196/8); AZ der StA Witn: ZI1JII-I/68). 

p Das lur 5chwurgeriehLSsachen praktisch immer oblig .. oris<:ht VoruntersuchungsvcrLthnn (§ '78 I 
S,PO a. F.) ",urd~ ~rst dureh das I. SlVRG vom 9.12. '974 .bgesch:tlfl. 

13 Der Anlr:Jgvom 1'- 4. '965 rich,ctesich zunächst gegen ,6 Beschuldigte; durch Nachtragsln".gevom 
" . 8. 1966 und '7 . 7. 1967 wurden jedo ch ~ weitere Beschuldigte einbezogen. 

54 OberbndesgerichlSpriuidenlen Dr. Ale~.ndtr Bergmann (Köln), RudoH Beyer (Dresden). Dr. Herben 
David (Leilmcntz), Friedricb Augu<I Döbig (Nümberg), Dr. Friedrich Walter Jung (ßrcsl.u), Dr. 0"0 
KüSlner (S'Ullg,rt), Profcssor Dr. Kar! Marun (Kid), Günther Nebelung (Brounschwcig). Dr. Kun 
Reuthc (Old.nburg), Dr. Lud",ig Scriba (D.lnn'todt). Walter Wohler (Danzig) - du KbrnrntrZU.,IX 
b<'Zcichnel jewcils die Bcschäfligungsbchördc im April '94 I. 

S 5 Gcner>I"""",nwalte • . D . Dr. Rudol! eh';"i.."s (Oldenburg), Wilhelm Jan.sen (Marienwerd<r), Fr;,,­
Hagemann (Düsseldorl), 0"0 Sucker (Swtin), Dr . Reinhold Snmn (Breshu). 

56 Prilidenl des Volksgerichtshof ($.it An(anj\ Miirz '9~ 1 als Nac.hfolgrr Freislcrs) Dr. Harry Haffner 
(Hamm). L,ndl:erichtspr~s i dent a. D . \t'ilhe!m Holzlt:iuer (51uttg,n). Amtsgerichts ... (E.rster Slaa,s­
anwah •. 0.) Dr. Wilh.lm Hin~ (BmulJchweig). 

57 Dil: Disku$lion im Oe ... "ch.n Bunde$ug führte zur Ein{ugung eines § .,6 in d" Deutsche R.ichterge­
Set>, won.ch aus der Zeil vom!. 9. '9)9 bis 9. S. 19H beb.nete Richter oder Staal.unwih •• uf Antrag 
voruitig in den Ruhesund verSftz! werden konn,.n. Vgl. MidIleI R,.>, Die Juuiz und die Nazis, 
I'ranklurt '979, S. 6, f. 

,8 Vor.1ngelriebcn war die Kritik vor allem durch dic u.'. VOn dem damaligen Onentali"iks,udenlen 
Rcinhord SITC'<:hr verdtcnstvollcrwtisc veranstalte,en DokumenttMu«lcllungert »Ungesühnte N.z;ju­
suz., ;n K,rl sruhe (November 1959) und Berlin (Februar/Män. '960) und die Dokumenwionen von 
Wolfgang Koppol (Hg.) .Ungesühnlc Nazijusliz « (Karlsruhe 1960) und .. Justiz im Zwieli cht- (Karls­
ruhe '96) . 

59 Die o(1lich~ Zuständiglu:it d"s Landgerichts Limburg ergibl sich du-aus. daß cln Teil der Haupllat in 
Had.mar (8 km \'on Limburg entfernt) beglll&en worden w,r (§ 7 I StrO). 

60 Verfügung des Untcrsuchung;ric.h'ers mi, unbe.kann'em Dltum in d.n Akttll Js 10/6} GStA 
Bd. VII. 

J3 
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J4 tersuchung zu eröffnen. Dies gesch:l.h aber erst durch Beschluß vom 26. !. [967,6' 

cindreivicrcel Jahr nach Eingang der Anschuldigungsschrift. Inzwischen waren wei­
tere Angeschuldigte verstorben oder konnten - mit Hilfe verständnisvoller Ärzte -

ihre Verhandlungsunfähigkeit danun.61 Nunmehr wurden die restlichen elf Ange­

schuldigten erneuco1 gehört.64 Der - im übrigen weitgehend aktenkundige - Sach­

verhalt bestätigte sich. Einer Anklageerhebung und Hauptverhandlung mit anschlie­
ßender Verurceilung stand somit nichts mehr entgegen. 

Am )0. Juni 1968 starb indesst>n Fritz Bauer unerwartet. Alsbald nach seinem Tod 
müssen Überlegungen eingesetzt haben, wie man das Verfahren sang- und klanglos 

zu Ende bringen könne. Nach Verstreichenlasseo (iner SchonfristO
) unter Durchfüh­

rung »ergänzender Ermittlungen~66 beantragte der Generalstaatsanwalt67 jedenfalls 

unter dem 3!. März 197068 die Außerverfolgungsetzung der Angeschuldigten. Am 
Ende eines Verfahrens, das - ohne Beiaklen und Nebenakten - vierzehn Bände 

um faßte, stand ein aus 9 Zeilen69 besrehender Beschluß,7° mit dem das Landgericht 

61 J s .0/ 6} Bd. VI! , BI. I P ((. 
6l Vgl. Vennerk der Gcner-llsuacs.nwlhsch.fr vom JI . }. !970. ßd. XIV. Blall '4' fr.-

Gegen d t n promlnen,es,," Angeschuldigten. S'>lts<ekrotu a. D. Dr. Dr. h. c. Fr,nz Schlegdberger, der 
.,1, gesch:i!u!.ihrender RcichsjuSli~mini"er die Konftr<m ,·orbercttel, tinberufen und gdei'e, ,owie d,. 
gesetzwidrige Weisung eneilt bme, war schon durch Beschluß \'orn l (. 11. 1966 Q, ,0/6» Bd. VII 
BI. ,6-,,) die Voruntersuchung cndguh ig lbgelchnt word en : Schlegelberger "'or im Nürnberger Juri­
",npro7.<1l vOn '947 u. 3. der Beteiligung an d ~r M,,,enlÖllm g von Geisleskranken beschuldigt wor­
den . In den Gründ.n des Uneils d« US·Mili.örgenchtsno(, vom ).14. !l. !947 Slicht man nach dies~m 
Untcrob,clmin der AnkJagepunk,e rr und 111 ,·erj;.ebJich (vgl. Stei.tiger/Lesuzynski, DlS Uneil im 
Juristenprozcß . Berlin ' 969, S. 4' 11 .. H 11., >q fl.). Weil den Amerikanern die Meh""hl der.n Deut­
schen beg:tngenen Unl .. cn wohl gicichgühig w ar, war der US·Mjlil~rg"ichlshof in der Beweis,uf­
n,hme im wesenrlichen nur ,uf die Morde on polnischen, sowjeli.ch.n und lSchtchoslow,J<i"hen 
Ge;" .. kronkcn ein gegl ngen (Verbrechen , die nach Beendigung der .Ak,ion T 4", ruso außerh.lb dcs 
G egerm andcs dos J'r.lnkfurocr Verf.hrcns. begangen wurden.) Die locker. D'''ldlungsort der anglo­
amerikanischen UrtcilSlcchnik bot dem Landgericht Limburg ,ber dic Moglichk.it. eine fniher. Abur­
oeilung im S,nne des - durch den ge~de zur rc<hlen Zei. ergangenen Be.cI,lusses des llGH vom 
'4. 2. 1966 (Großer St ... lscnll - NJW '966, 1)7') erwc;(ernd ausgelegten - Uberki.un gS\'errrJges vom 
26. I. 19P .nzunehmen, ahn,' allerdings d ie F roge im cin7.clnen 'u prii len, ob die in • ' ürnberg ange­
kbgren und di. den Geg~nsund des nWen V c ,.{~hrc ll' bildonden T .oen wirklich demselben T"komple-< 
zugehon.n. 

6) Bis auf dIe Angeschuldigten Stiick,·r. Or. Hirte und Holzhaucr woren 311e Angeschuldigten "hon in 
dem VOr1ngegangtnen Erminlungs\"ufnhrcn ' ·.rnommen worden. die meisten außerdem .1, Zeugen in 
den Ärzlepro~cssen, einige mehrm.ls. Kaul, , . •. 0 .. S. uS. 

64 AnSlall rulc Angeschuldig.en ~u vernehmen, begnügte sich der UntersuchungSri chter bei mehreren 
Angeschuldigten mi, eJnenchri(t\ichen Äuß<rung (vgJ . duu den Hinweis .• uf Dr . Jun g bei Gruchmann, 
, .•. 0., S.l7}). 

61 Am .S. 7. 1965 war d.e Vorunlersuchung geschlossen worden. Inzwischen w.ren , echs BC$chuldigu 
(J:>n,<cn, De. Reuthe. Scribl, Wohler, Or. H.ffne,. und N ebelung) vcotorbcn und - dureh Beschluß 
v()m 1l.2. 1969 - ,·jer wei,cce B<"Sc.huldig,e (Döbig. H agemonn. Or. Küstnc-r und Dr. M.nin) wegen 
:lJ1geblich d.uernder Verh,ndlun!:"ull fähigkeit außer Verfolgung g"ct2.( worden, eine in dic<cm Ver· 
fahr~nss'.1dium un\'e",.ndliche M,ßnahme. In über eHj:ihriger VaÜhrellSdaufr hme sich die Anzahl 
der Angcschuldigun von urspningl ich )0 lUr vier rtdu.icrl : Dr'. Hcrb", D.\',d, De. Wilhclm Hirte. Dr. 

Wal"., Jung, Ouo StäCkCr. 
66 Der Gener.lsla"",nw3h in F..."klurt verw.igen <inc Auskunft über An und Gegen,und der erg;'n­

undcn E rmittlungen . Vgl. auch Anm. ,06. 
67 Nachfolger VOn fri,z B:mcr wurde der noch heute amticfl'nde G (·ncra ISla3tsanw .. lt Dr HorSt Gauf 

(J.l.rg •. ng '9'4J. 
68 Verfügung vom)1. März 197oQ5 10/6) Bd. XIV BI . 144-168;.~ SM-Seiltn) . Der VOn d"m OberSl>3lY 

.nwalt Dr. Adolf S.cinb3chcr un'e'Lcichnclt Anor.g .ur Auß crverfolgungsetzung wurde "on Genn.J· 
<!,alsanw.,I, Or. Ho», Gauf gebilligt . 

69 .. Dem Antrag d .. Sto.alSww.lcsch.f, auf Außcrverlolgurrgseuung " 'ar zu "ncsprechen. Nach der z Utref· 
fenJen und das E.rgcbnis der Vorun .. rsu chung und des Ermiulungs'·erf"hren.< erschoplend würdigen· 
den IIcgründung dieses Antrags kann den Angeschuldigten .;ne Beihilfe zum Mord nieh, im Sinne eines 
hinreichenden T,,,·erd.chts nachgewiesen w.rden. Sie "'aren daher ~nlr.g,gem;ß aus l~!.S~chlichen 
Gründen ""h §§ '98, 204 s,ro und mll der Kostenlolg~ .us §§ 464 , 467 StPO 3ußer Verfolgung zu 
'etUn" 0< 10/6~ Bd . XIV. BI. 177). 

70 Beschluß des Landgtric.hrs Limburg "om 17. Mai 1970, ebd . Unterzeichnet ist der Beschluß "on Land· 
gerichl ,direktor Lorcnz Georg Suudinge-r sowie den d:>mlhgen Landgcrichwiotcn Helmut Groß kopf 
und Bruno SuszkiewlCz. 
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Limburg unter schlichter Bezugnahme7' auf den Antrag der Staatsanwaltschaft und 
somit ohne ersichdiches eigenes Durchdenken der Sach- und Rechtslage die Ange­

klagten außer Verfolgung setzte. 

v. Die Außerverfolgungselzung - Anpassung als Exkulpatiomgmnd 

Das Vorliegen einer Beihilfe wm Massenmord durch vorherige Zusage eines von 

den Tätern erbecenen Stillhalcens lag auf der Hand. Um dennoch das Fehlen eines 
hinreichenden Tatverdachtes]> plausibel zu machen, hätte sich die GeneralsraatSan­

walrschaft vorweg mit der eigenen Antragsschri{t vom 2.2. 4. [965 auseinandersetzen 
müssen. Darin hatte Frit:<: Bauer ausgeführt: 

»Die l;auplläter br~uchten die Gewißheit, daß Gerichte und Staatsanw3ltschaften stillhielten. 
Denn einmal lag ihnen dHan, daß nicht gegen irgendwekhe Beleiligten, auch und gerade in der 
unteren Ebene der TötungsansuIten, eingeschritten werde, zum anderen bargen Maßnahmen 
der Justiz dic Gehhr in sich, daß die "Aktion T 4 ~ öffendich bebnnt werde. Mil Rücksicht auf 
die Stimmung der Bevölkerung, die man millcn im Kriege nicht dieser zahlreiche Familien 
unmilldb~r berührenden Problemauk gegenübcrstellen wo]Jte, und mit Rticksicht luf das neu­
trale und das feindliche Ausland, von dem man eine weltweite moralische Anprangcfung 
befurehten mußte, hätten unter solchen Umstanden die Tötungen eingesteHt werden müssen . 
Welches GewI<:ht solchen Befürchtungen zukam, zeigte sich in der oben bereit> geschilderten 
plötzlichen Einstellung der planmäßigen Tötungen im Augu~t J941. 

... Das widerspruchslose Entgegennehmen der AufKlärung über die Haupllat und der Wei­
sung, nichts dagegen zu unternehmen, ist unter den obwahenden Umstanden schlüsstg als die 
Zusage zu verstellen. dieser Weisung auch nachzukommen. Wenn keinerlei Bedenken vorge­
tragen wurden, mußten die Leiter der Besprechung sowohl wie dic anwesenden Vcnrctcr dn 
.KdF.7J gerade im Hinblick auf die strenge Unterordnung und Gebundenheit der Vorstands­
beamten in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft davon ausgellen. daß die erteilten 
Weisungen genau befolgt würden und daß deswegen von seiten der Justiz keine Schwierigkei­
ten zu befürchten seien. 
Hinzu kommt der Gesichtspunkt. daß die versammelten Oberbndesgerichtspräsidenten und 
GencralstaalSanwähe als hohe Reprisentanten der Justiz kraft ihrer Stellung und ihr~ Amtes 
gch~hen gewesen wären, in einer für die damalige Zeit geeigneten Form ~uf die Bedenken gegen 
die Tötung von Menschen, zum,l ohne gesfc:zliche Grundlage. hinzuweisen und gegebenenfalls 
zum Ausdruck 2:U bringen. daß sie sich persönlich nicht in der Lage sähen, die Weisung an die 
nachgeordneten Gerichte b7. .... . Behörden weiterzugeben, nichts gegen die "Eurhanasic. zu 
unternehmen. Eine solche RcchLSpflichl bestand nicht nur für die Gene~lst:utsan\Välre als die 
3n sich berufenen Strafverfolgungsorgane, sondern auch fur die ObcrlandesgerichlSpräsiden­
ren, denen angesonnen wurde, ihre nachgcordneren Gerichte dahin zu unterrichten, d3 ß z. B. 
Vormundseha{rscichter entgegen ihrer Mitvcunrwonlichktit fur das Schicksal entmündigter 
Personen srillhie!ren. 
Gemessen an den Anforderungen, die in den Srufverfahren der Nachkriegszeit :rn kleinstf 
Gehilfen narionalsozialistischen Unrechts gestellt .... urden. war von den versammelten Spilzen 
der deutschen Jusriz zu erwanen, daß sie widersprachen. notfalls sog~r erklärten, ihr Amt zur 
Verfügung zu sIelIen, um zu \·erhindern. d~ß sie durch ihr Stillschweigen zu Gehilfen tausend­
fachen Mordes wurden. Ihre Schuld wird darin erblickt, daß sie sich gleichwohl zu schweigen­
den und tatigen Mi,wissern haben machen lassen. 
Wenn die Angeschuldigten Bedenken erhoben und norfaUs ihr Amt zur Verfügung gestelh 
hiltlen, wiire die "Akrion T 4'" mil großer Wahrscheinlichkeit schon im Fruhjahr 194' becndet 
worden. Dieser Schluß drängt sich angesichts der Empfindlichkeit der Haupuättr hinsichtlich 
des Bekanntwerdens förmlich auf. Für die str:tfrcchtliche Bewertung kommt es hierauf jedoch 

7' Zum grundsal'zlichcn VerbOl dcr Bezugnahme ~uf A kl~nt.il~ - entspm:hcnd onwrndbar au( llr,eh lüs, . 
\'on großer Tragweite - vgl. Löwc/Ro,e"bcrg, StPO. lJ. AuO. 1978. § .67 Rnd.8-lo, III (öhnlich 
"hon di~ 2 I . Auf!. von 196), § .67 An", .• ). 

7' § '0) SIPO. - Bemcrkens"'~ne"wise cr'Scheinl die« Formulierung in dem Antrag der SLa'l<anw,h· 
schaft nicht elO einzige; Mal. 

7l K3n~lci d<s Fuhrer<. 

35 
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J6 nicht an; Es genügt, wenn das unterlassene Verhalten geeignet gewesen wäre, die weitere 
Durchführung der Haupttae zu erschweren (BGH NJW '95), tB)8; RGSt 71, 176). 
Wie sehr m~n das Bewußtsein brauchte, die Justiz werde nicht eingreifen, mag noch dann 
verdeutlichl werden, daß Reichsleiter Bouhler die Bedenken des Leiters der Gesundheitsablei­
lung im [nnenministeri um eines deutschen L3ndes mie dem Satz zerstreuen mußte: • Die J usliz 
macht sclbsllremändlich mit« (ßGH NJW 1961,276). 
Dieses Bewußtsein gaben die Angeschuldigten durch ihr Verhalten. Damit haben sie die wei­
tere Durchführung der Haup1l3t geiörden und sich .1llein schon dadurch der Beihilfe schuldig 
gelmehl. Es war nur ein Fortsetzen dieser Tat, wenn sie dann n3ch der Besprechung l3.ts3ehlich 
weisungsgemäß verfuhren (vgl. auch Dreher, 25 . AuO., Anm. 8 B zu § 2j7 5tGB). '''' 

Von solcher Klarheit und Ausführlichkeit findet sich in dem Antrag des Hessischen 
Generalstaatsanwalts vom J 1. J . 1970" nichts wieder. Über den Hauprvorwurf, der 
Weisung zu regel- und gesetzwidrigen Maßnahmen nicht widersprochen zu haben, 
huscht die Begründung der Staatsanwaltschaft rasch hinweg.,6 Die besondere 

Rechtspflicht der obersten Justizjuristen zur Befehlsverweigerung und zur Äuße­
rung von Bedenken wird nicht herausgestellt. Standessen wird den Beschuldigten 

wgutegehalten, daß die Eröffnungen auf der Konferenz für sie >'Von bestürzender 
Neuheit.' n gewesen seien. Hicr wird den führenden Juristen des NS-Staates gewis­
sermaßen eine Schreck- oder Reaktionszeit?! zugebilligt, wie sie nicht einmal Kraft­

fahrern in Überraschungssituationen immer zugestanden wird. 
Die Absicht der Staatsanwaltschaft, das Ver·fahren auf jeden Fall zu becndcn, wird 
im Falle des Venrerers der Braunschweiger Generalstaatsanwahschaft, des Ober­
staacsanw:J.!rs Dr. Wilhclm Hirce,79 besonders deutlich. Dr. Hirte hatte sich dahin 

74 J5 lo/ 6) G5tA Frankfun, Dd. VI. BI. 81 H. 
75 j, '0/6) GSIA Frank(urt, Bcl . XIV, BI. 147 ff. - Au,zug,weiser Abdruck in .ÖTV in dcr Rcch .. pn~se­

Nr. '9 (1984). 
76 Nach herkömmlicher Bcgrundungstcchnik hllle die SIJ.atSlnw.llSch,ft zunäc/\51 cli. - .. ber die Pflichten 

eines gewöhnlichen Bürger> gewiß hinausgehende - besondere berufliche Pflichltnb.ge der Angeschul­
digten (mit der vorr.mgigen Aufgab., Unre<:hl. insbesondere Siraft,ten zu verhindern) entwickeln und 
sodann - unter Aufzeigen .Ittm>t.ivrr H.ndlungsmoglichkell~n der An geschuld igten - pro fon müssen. 
inwieweit die Angeschuldigten die«r Aufgabe nach gekomm en sind und inwiewei, si. durch ihr Vtr­
h~hen eincr, im Sinne des Bcih ilfcl • • bc.stmdcs ursächliche.n T3lhci\r ag zum f,n;t.hsmord gdeis.et 
h~ben. 

77 So die EinlH.ung de. Dr. Hin. 0' 10/63, Bd. XIV, BI. 1 S 5). - Ähnlich die Einl:l.Ssung des Dr. Jung und 
Ouo Släcker 0' lo/ 6} Iid. XIV, BI. 16}). - Auch die Beh~up'ung dtr Beschuldiglen, von der geplanten 
Mordaklion sdbst - die ,ehon Jm HerbS! '939 b'l;{HUlen h~lt~ - e"tm.ls 001 '} _ 4. 194 I erfahren zu 
hoben, hitte sich leieln wid~rI<"gen Jassen: Nach ubcrschlägigcr Sch:il2l1ng müssen sich b,s Mille April 
1941 in jedem OLG-Bezirk je nach Bezirksgroße und Anz:t!rl der bczirkszugchörigen An.<uhen ~wi­
schCJl tooo und 1500 Talungen ereignet haben. In der Bevolkerung war die TÖlUn gs oktion schon im 
J.hre ' 940 ein ollen(;s Geheimnis. Vgl. Klee, a. l. 0., S. 210. '15 r.. >jJ r. mit cindruduvollcn Belesen. 
Vgl. auch Gru.:hmann, . _ •. 0_, S. >+\1., 156; OörnerlH.erlin, • . a . 0_, S. "91. In den Logeberichltn 
Jer mei,tcn OLG-Präs identen und Gcntr..l$I .. r..anwähc wird .uf d .. -offen,· Geheimnis. und die 
Ern'gung der ßtvölkerung über di~ TÖlung~n immer wlc-dcr hingewiescn (1.. B. in dem Bericht des 
GenenlstuIS:tl1w.ltS i.n N ürnberg vom Il. 1 . '94' - BundeSlrchiv R u / J.)8J - unler Hinwei, auf 
Vorberich,e vom 7. I. und l) . I . 19~ I. Der Nürnberger Generaln.ulS.nw.1t rechnel vor-aus<chauend 
,ogar damil, "daß in Zukunft noch h;ufiger al, bish" An~cigen in ,olche" $.1chen :tI1 die SI~als.:mw.lr· 
schaf. her>ngcI.-.gen werden .• ) Sog .. die Schulkind.r riden beim Anblick der Tr.nsponw.gen: .0. 
waden wl«l~r welche vergast .• (Berichte des Pm. OLG Fnllklun vOm neumb .. 1940 lind vom 
16. ~ . t94'. n."h K,ul , •. 3 . 0., S. t3' I. und Mch Kolbe, a. a. 0. , S. J~S; sie bedrohten cirlander . Du 
komm $I In den B,cko(en von H.dam,r! . (KIf<!, 0 •• • 0., $. J' g 1.: Kogon.lLangbeill/Rückerl, ,. a. 0., 
S. 14 1.). Dir Predigl de, G",{cn von G;<]en "erbreitel< sich - .. memutzt durch viel. T.usend~ \'on 
l'lugblinern - wi.e ein Lauffeuer (Klee, a. "- 0 ., S. J3J, JJj). Doch zeigten sich auch Juri«en - .ul di. 
Aktion ~nge,pruchen - SielS hingst informiert (Klec, •. ~ . 0 ., u . ~ . S. >07 H., >49) . Mehrere OlG­
Präsidenlen und Gcn.StA halten sich auch schon lange vor April 1941 schriftlich und in Vorspr.tchen in 
dcr Angelegenheit der .Euth<,n:lSi~" an d", RcichsjuSli1miniSlrrium gew.tnd. (vgl . Gruchmonn, 
• . l_O.). 

78 Auch -Schrecksekunde. genannl. Vgl . J.guschlHcnlSchcl, Slraßeovcrhhrsrechl, '7 . Aufl., Mlinch~n 
'983, § , SlVO, Rdn. 19. - Die Berulung auf .KopOo.igl<cil' odrT .BeSÜlILung. bci überr.uchcnd 
<mplang~nen Bclehl~n iSI, sowtil erSlch.lieh, in Pro>.essen über n'lioo"lso1.io.listischc GewM.\'crbrr<:hrn 
noch niem,ls .ls S"huld,usschließllnl\'grund ,nerkanß! "'·orden. 

79 Oe. Wilhelm Hine, j"hrgang 19°5, ASlcssorexamen (9)1. Am '. 5- '93\ Sta~"anw.lt, .m 20· 4· '9)6 
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eingelassen,Bo er habe sich (roez vorhandener Bedenken niche gerraut, sich zu WOrt 

zu melden, weil er der "jüngste Teilnehmers) (35 Jahre) und in diesem Kreis völlig 
unbekannt. gewesen sei, zumal er an der Innenseite des hufeisenförmigen Tisches 
gesessen habe. Zu dieser Einlassung - die praktisch dem Geständnis gleicllkam, nur 
nicht unangenehm auffallen zu wollen - meinr die Generalseaaesanwaleschafc Frank­
furt: .Wenn Dr. Hirte seine Bedenken gegen die Aktion T 4 nicht offen (Hervor­

hebung von mir, H. K.) zum Ausdruck gebracht« habe, so läge darin noch keine 
srrafrechdich erhebliche Unterlassung. Ein Schweigen habe auch deshalb nicht ohne 
weiteres als Zustimmung ausgelegt werden können, weil keine Diskussion »zugelas­
sen« gewesen sei. Tatsächlich war aber an jenem Vorcnitlag niemandem das Wort 

vcrboten,8' und es wurden auch mehrere Fragen, 30m Nachmittag von einem inzwi­
schen verstorbenen Teilnehmer wahrscheinlich auch Einwände8) geäußert. Die 

Staatsanwaltschaft ignoriert hier die einfachsten Grundregeln für die Deueung eines 
Schweigens zu vorausgegangenen Erklärungen. Entscheidend war, daß die Adressa­

ten sicher sein konneen, daß die Beschuldigten die eneilten Weisungen befolgen 
würden. Wenn jemand der Verpflichtung zum Protest aus Mangel an Mue nicht 
nachkommt, so kann dies allenfalls am Strafmaß, nicht an der Strafbarkeit etwas 
ändern. 
Ähnlich wie bei Dr. Hirte argumentiert die Generalsraatsanwaltschafe im Fall des 

Otw Stäcker. 84 Diesem wird einerseits der Überraschungseffekt zugutegehalten (tat­
sächlich konnte Scäcker nicht überrascht sein, schließlich hatte die Mordaktion mit 
besonders abstoßenden Mordaktionen gerade in seinem Bezirk Stert;n begonnen),8 1 

andererseits wird sein Schweigen als -wohl erwogen~ bezeichne.: Jede Reakrion, die 
sich letztlich gegen Hieler hätte richten müssen - so hatte Stacker sich vertcidigr -

Erster S, .. ,,,nw.h. Vom J. 9. )9)9 bis J. s. '94' und vom ,., J. '94) bis I. S. '944 führte er die 
Geschjf,e des Gencral",au.nwalts in Braunschwelg. N,ch '94! w,r er ,Is AmlSi\c,ichtsr'\t in BTaun­
scltweig (lt'g. Ende '967 'N.' " mit 6> Jahren 2uf eigenen Antrag in den Ruhestand. 

s!) Js lo/6) Bd. XIV. BI. '4. - Sowti, im folg~l1den keine anderen Fundstcilen :tngegeben sind, bezieh. sich 
der Tex. auf die Begnindung cl" An.rags d" Gen.StA. Frankfurt vorn) r. J. '970 in d~n Akren js 10/6) 

~d. XIV. BI. '47-)6S. 
S, Mit der BegrUndung •• dre Verun,·ihc 1<1 •.• trOIZ ihrer .I ugtnd keine Per<onlichken, die Nachsich. 

verdien .. , bcfünvorlN~ Dr. Hirt(· .m 26.10. '944 di< Vollstrec kung eine. wc-gen .. nes Bagarellclieb­
Sl~nl< (Plunderung nnch der vo/ ks;ch'd/ingsverordnung) v"rhiinglcn. ,m » .• r. '944 vollstreckten 
Todesurteil< gegen ein '91.hriges Mädchen. Vgl. Krmlu (Hg.). Br.l1n\chwcig unterm Hakenkreuz. 
Bn.unschweig ' 981, S. )1,4°. 

82 AlIenf.Jls ließe sid l s.gen, eino S,ellungn"hmc seL nicnl .erw'rlCl< worden (so der Kolner OlG­
Pn.siden. Dr. Bergm.nn In 'eIner Vernehmung vorn 9.6. '960, Ks 116" GStA Fr.nkfurt). 

8} Im Ohobcr '94' ging bei der GenerJ""a">n"d~ch..ft in Koln ein ~nonyme< SehTeiben mLt sch"rfer 
Krilik ;I" dem Verh.lIen cl« Reich,ju s,izminiSleriums in Jer .Eu.h.n:ui,.-I'r,ge .in. Der orsichrlich 
guruntcrrichwe Verfasser ,chreib, u. ,.: .. Der Oberl>nde,gerichtspr.sidcn. von H ambu');. cl er be. den 
Besprechungen Einwendungen gegen d:l:S Gesetz zu erheben sucnte, is[ voo SU<'H$8ekretät Dr. Fr(' i~ lel­

zure~h , gewiesen wo rd en mit d em Bemerkm. daß ,eine Kritik on den M:tßn.hrnrn des Fuhrers un>.u­
lässig ,ei und nicht geduldel werde < (Gruchmann. J. l. 0 .• S. 176. N. ')4l. Gruchm:tnn ( •.•. 0 .) h:; 1t 
diese Schilderung für u!l 7.urrdfend. Ocr Bridinl"I, gewinnt ,ber:ul Wlltrschernhchkei,. wenn m:tn die 
Dor"dl un g des Anges Lhuldiglcn Dr. Hirte hinzunimmt: Am N,chmilt, g h, b" der Hlmburger OlG­
Pd.<ident Rothenberger VCT<ucht, Au<[bhrungen uher die No,wendigkt' it ein er ge'N zlichcn Grundbge 
7U machon. On T.'gungsJei,e r. Sta.>lSsekrcllr Dr. Schlegdbergc.r.lube ihll jedoch !licht 7.U Won kom­
men lassen und erklärt. Tagc'<ordnungspunk, Nr. ) .6 erledi!';, (j. '0/6). Ud. XlV, BI. j 1 J). Bi, auf die 
Per$onenverwechslung (Schle~elbergc'-/FreisJer) decken ,ich die Schilderungen im wesentli chen. Ro­
Ihet1bergcr verfügte allerdi ngs ,,15 , Alter K.mpfer" übrr ein ,, ;;rkues DurchsOlzungsvermögen al , d,. 
sich unpolitisch v '·rSl~hcnd en, d,·m System ,ber gleichfalls dienenden J u"izbeamlen (vgl. Nürnberger 
Juris.cmmeil nleh Sl~it1igerlLeszczyn ski. >. > 0., S. 135). Bei .110, sonst iben f.n.tischen Vedech.ung 
der N$-ldeolog;c e, k.nnrc ROlnCnbergcr die poliusehe Rolle der Jw.iz khr (so :lU ch '·on Bninncck. Die 
Justiz im deutsch"n Fasc hismus . in, Red.kl1on KJ (Hg.), Der Unrech.", ... " Frmkfurt 1979. S. IU). 

84 0110 Stäckcr. ] ,hrg:tng ,886. G erichts . sscs.o;or '9'), '9 ' \ Sta.ISWWllr. '.4. '926 ErSter S,aOlS:>JlWlh. 
19L7 L.,,,dgeridHsdircklOr in K.iel. t9L6/27 im Reich ')u<,izmmLSlcriunl uug, ,. !. '935 L1n~gerichlS' 
pd.idcn, in Grei[swlld, ).4. '9H Gene"/sL,",sanw.Ir jn Stel,in. 

S\ Vgl. Kb' . o. l. 0 .• S. 9\ [(. 
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w:ire '5inn- und zwecklos- i6 gewesen87 . Nach Art \lnd Grad der angeblich befürch­
teten Gefahr oder ZwangslageS! war Stäcker nicht befragt worden. Auch die Gene­
ralstaarsanwaltschaft macht hierzu keine Ausführungen. 
Das hinter solchen Besorgnissen stehende Verständnis der Rolle der Justiz und das 
Bedürfnis, vor allem St.tndesinteressen zu wahren'? - statt für den Schut:!. des Lebens 
der psychisch Kranken einzutrecen -, wird in der Einlassung des Dr. Hirte etwas 
deutlicher: Ein ProtestSchriu wäre eher schädlich gewesen, weil die J ustiz d~mals im 
Staat zunehmender Kritik ausgesetzt gewesen sei. Es ging also nur um Probleme der 
gegenseitigen Machtabgrenzung und -erhaltung im vorgängig anerkannten System 
des Unrechrsstaates. 

Das Verhalten der Führungselite der Justiz - der Aufstieg der meisten Beschuldigten 
hatte schon lange vor [933 begonnen, viele hatten den Hohepunkt ihrer Karriere 
schon vor '933 erreicht - nimmt sich besonders kümmerlich aus, wenn man es mit 
dem Vorgehen mehrerer Richter der sog . Eingangsstufe vergleicht. So untersagte der 
Brandenburger Amtsrichter Dr. lothar Kreysig schon im Sommer 1940 in drasti­
schen Aktionen sämtlichen sieben jhm 2ugeordneten Heilanstalten die Verlegung 
von Geisteskranken ohne seine Zustimmung. Dabei blieb er auch, als er zu dem 
damaligen Sta:llssekretär Freislcr und Reichsjustizminister Gürtner zitiert wurde, 
und erStaltCle sogar Mordanzeige gegen die Verantworrlichen der .Akrion T 4« .9'> 

Ihm geschah deswegen niclll mehr, als daß ihm (im Zusammenhang mit anderen 
oppositionellen Äußerungen) nahegelegt wurde, seine vorzeitige Pensionierung zu 
beamragen. Auch anderen Kritikern der Aktion unter Richtern?' und Theologen9' 

widerfuhren keine Nachteile. 
Mit der widerspruchslosen Entgegennahme der Stillhalte-Weisung war die Beihilfe 
zum Anstalrsmord geleistet. Jeder einzelne Teilnehmer harte durch sein Schweigen 
die Vorgesetzten im Ministerium zu der Überzeugung gebracht, die Justiz im Lande 

86 Zu solchen En.schuldigunf;sformfln (ür NS-TlIfr ygl. Kru", NS-Prozes,e und Rest,uralion, KJ '97S , 
S. , '7. - No~h G,uchmann .•. •. 0 .. S. 178 spricht b.i dem Versuch, eine moralische Bewenung der 
Konferenz abzugeben , un Hinblick .ul die Moglichkei,. Bedenken vorzu'r.lgcn, Yon einem .in d<r 
d~m:tligen Situation lussich ts loscn und nur die eigene E,j,,~n2 gdährdenden Umerfwgen .• 

87 D ie Gellc ral,,:utsanlvlltsch,ft versäumt hier, si ch wenigstens ,n'Jlzwei,c mi, dem Problem des sog. 
Bele.hlsnotSt.ndes und der dnu crg.,.genen Judibtur ,uscin.ndcnu$Ctzcn . - N~ch einhelliger Mei­
nu ng komm, .uch für im ·Drirt~n Reich . auf Bdehl began gene Morde die J\.""hme eines Befehlsnot· 
Slande, nur bei g<gena·;;mgrr Gef.h r tur Leib oder Leben de. Ile(ch lsc mpfängers in Betracht 
(Schö"I«- /Schröder, StGB, ll. Auf!. 198., Vorbem. vor § )' Rdn. 87). Kein ei nziger solenfr Fall ist 
bisbng belegt. Sdb" bei der 5S konnte man .ich rcchlSwidrig,·n Sdch l.n 0\\1\. besonderes Risi ko 
cnt~iehen. Vgl. Buchheim bei Buchheim/Broszat, Anatomie des SS,S'M1C. , Olten und Freiburg ,,6\, 
8<1 . 1. $. 346 (f., )67 CL Jiiger, Verbrechen umer tot~li. ii rer HerrSchaft. Frciburg \ 967 (Nelllufbge 
19S!). durchgfhend; Rucker!. NS-Vtrbre~h en \"Or Gericht, $. zS 1 fl.. '&6 fr. Zum Widef5l~nd geg.n die 
.Eu.h.n.,ic . ·Ak,ion vgl. Klee ••. , . 0. , S. ,)8 f.. ,69 H., l34 Ir.. )97; BuchneimlBroszlt, ., .•. 0., Bd. I, 
s. 314 ff. 

SS Gefahr für Leib oder Leben oder nur sonStige N,dHeilc, e'w. hir die bfru(],che S,dlung? - Nicht jeder. 
de.r (reiwillig den vorzei ti gen R~he5r.nd wählte. wurde .lIerding, - wie der Angeschuldigte D,. Schlc­
gelberger - n,ch se inem vi d zu 'päten (reiwi lligen A " ,scheiden am t. 11. t94' '·on Adolf Hili .. per· 
sönlich mit einer 1)0 .. ,ion von '00000.- RM und dcr Moglichkeit . entS<'"g<n Jem geltenden Land",i"­
sch.lLsrechr ein L.,.Jgul zu erworben, belohnt. (Vg. Nü rnberger Juristcnu"eil n.ch Slciniger/L'-lc· 
,yn,ki, l. a. 0 .. S. 211). 8, Zu diesem Rollenve",ändms der NS·Juristen vg!. von Brunneck. Die Jus,i2 im deutsch"" F>schismus, 
in: Red.ktion KJ (Hg_). D er Unrechts""', l'r,nkfun 1979. S. 1'1 (. 

90 VgL u. a. K.ul , a. a. 0 ., S. 1 )SIf.; Klee, •. a. 0., S. 209, ')' f., '4', ' 4&. - Dem BeschuldIgten Dr. Jung, 
bei dessen Vertreter, Obcrsta.usanwah Pmjahn, Dr. Krey>sig die Mord:lJlzcige ersta'le, h,ue, nahm die 
Gellcmlsta."anw.ltschah in Frankfurt in) Rahmen der Prülung, ob 0,- Jung schon vor April t94t 
C(was vOn den Anstohsmorden gt lVUßI hot, die unglaubhafte Einlassung ab, er habe wegen clner vo'­

übergehend en (6wöchigen) Abordnung zur Wehrmach, von den (speklaku.lärcn) ,ich übtr Mon"e 
hin~id,t"nJcn Schriuen des Dr. Kre y,sig nocht da! gfr;ngsrc ,·rfahren (Js 10/63 ßd. XlV, BI. • \7). 

9' So ein Obcr."ntsficl"er mi , einem tindringhch gth.ltenen Beriell[,n den Celler OLG·P""iderlten von 

t94 \ sowie der Amtsricht" Dr . SpUSll. KI,g<nfun in .incm Ziviluneil.,us dem J.hre '940 (vgl. Gruch· 
mat)n, a. a. 0 .. S. 166. )76: Klee, 3 . 3.0 .. S. ))0). 

9' Vgl. Dornu/H.urIJO, •.•. 0 .. S. 74 ff. 
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werde sich zu der .. Aktion T 4« konform verhalten. Anstatt in der gegebenen Situa­
tion pflichtgemäß an die Rechtsgesinnung der Vorgesetzten und der anwesenden 
Kollegen zu appellieren, hatte jeder Teilnehmer über die unmittelbaren Auswirkun­
gen seines eigenen Schweigcns hinaus durch sein Verhalten die wenigen Teilnehmer 
vollends entmutigt. die vielleicht noch mit sich kämpften, ob sie Einwände gehend 
machen sollten. lnsgeheime Vorbehalte oder - wie dies De Jung für sich behauptet 

hat - nachträgliche vertrauliche Verwahrungen einzelner Teilnehmer konnten daran 
und an der im Reichsjustizministerium entstandenen Gewißheit nichts ändern. daß 
seitens der Gerichte und Staatsanwaltschaften insgesamt nun keine Schwierigkeiten 
mehr zu erwanen waren. 
Daran ];wien die Generalstlatsanwalrschaft Frankfun vorbei, indem sie dem Ange­

schuldigten Dr. Jung9) insgesamt zugurehälr. er habe sich unwiderlegt zu irgendei­

nem späteren Zeitpunkt zu Staatssekretär Dr. Schlegelberger begeben uod ihm 
erklärt, er könne aus religiösen und rechtlichen Gründen die ihm erteilren W cisun­
gen nicht ausführen. Dr. Schlcgclbcrger konnte sich an cine solche Vorsprachc übri­
gens nicht erinnern94 - aktenkundig gemacht hat Dr, Jung seinen angeblichen Schriu 
nicht. 

Der in dem Verhallen auf der Konferenz. liegende Gehilfenbeitrag konnte auch nicht 
dadurch aus der Welt gesehafh werden, daß die Teilnehmer sich insgeheim vorbe­
hielten, die Weisung unbeachtet zu lassen, Wenn die Staarsanwaltschaf( Erwägungen 
darüber anstellt. ob die Angeschuldigtcn die Weisung ausführeen, insbesondere sie 
an Untergebene weitergaben9l oder nicht. und ob sie überhaupt in die Verlegenheit 
kamen. sich mie Vorgängen im Zusammenhang mit der »Aktion T 4" zu bcfassen96• 

so konnte das Ergebnis allenfalls für das Strafmaß, nicht für die Schuldfrage Bedeu· 
tung erlangen. Daran geht die GcneralsraatSanw:lltschaft mehrmals vorbei . Sie wähh 

sogar ein Argumentationsverfahren, bei dem - durch einen Austausch der Fragestel­
lungen - unter dcr Hand in der Forcsetzungshandlung nach der Konferenz liegende 
zusätzliche belastende Momente in eine GestImtentlastung umge.fonnt werden: 

Dr. Hirte. bei dem die auf der Konferenz in Gang gesetzte Schreck- und Reaktions­
'Zeit offensichtlich noch immer andauerte. hatte nach eigener Einlassung auch nach 
der Konferenz die Entscheidung über sein weiteres Vorgehen bewußt vor sich he,­
geschoben, immer in der Hoffnung. »hoffentlich passiert in meinem Bezirk nichts«. 
Daß in jenen Wochen und Monaten des Zauderns Tausende von Geisteskranken im 
Gesamtreich der bekanntermaßen angelaufenen Mordaktion zum Opfer fielen, kam 
anscheinend weder ihm noch der Generalstaatsanwaltsehaft frankfurt in den Sinn. 
Dennoch erfolgr - in einem argumentativen B.lanceakt - gerade an dieser Stelle der 
freispruch (ür Dr. Hine und für die Justiz insgesam.t:97 

93 Dr. Fri"d.ich 'l('.her lung,l.hrg~ng ,890. Gerichtsassessor ,~p). 1916 Aml>gcri"htsr:u, Oklobcr '9}3 
Landgtri~ht sdirek lOr. No~cmb~r '9H Generols!. ,,,,.nw.lt beim K.rnlncr~trieh, in Borlin. I. I. '943 
OLG 'Pri<idem in Br<,I,u. Nlch dem Kries war Dr. Jung als Reeh'SM"v.1t lll\d No,"r itl Cdle lät ig und 
erhid, - wie l uch die mCl<len .ndere" JO noschu ldigtcn - Versorgungsbezügt ,Is Obcdand«gericht.<­
präsident'. D. - Dr, Hine, dcr im -Dritten Reich. u, a, das Sond .. gerich tsdeze.n.t der Sla,,..n,,,,,!t­
SChall in Bnunsehweig verw.,lrct h.,u, wurde nach '9~ S nur ,,]. Am';gl'richl"a, wiederL'inge"cllt. 

94 Js 10/ 61. Bd, XIV. BI. "19 H. 
91 Die Angeschuldigten Dr, Hlr" und Dr, Jung hltlen die Wm\tng weitergegeben, 
96 Der Eingang 7..hlreidl<r cin,chl:igiger S..,fmzeigen bzw. Eing,ben bei den SUllsanwll~clllftcn und 

Geriel"eo bnn,1s sichngd,en, "gI. oben Anm. 77. - Auf die V~rpfl i clllung d.r Sl3"slnwllt,chaft, beL 
Verd.lCh, eUler S'rafl.'t "on Amts wegen einzus(br~itcn (§ , Si 11 StPO). gehr die GencralstaJt<""w~lt­
"h~1 nich, ci l1. 

?i Auch Gruchm.no, ,. J. 0., S. 278 me'nt. "'enn die jusuz die EUlhlnasie-M.ßn.hmcn .im konkreten 
Einzelfall auch ni cht hwe verbindem kono<"... so hlb,' sie doch .durch die d.u.md<n Hinweise auf die 
Störung ihrer normativ ger,"!;d"n Tätigkeit durch die Eu,h,n"ic·Maßn>.hmm wcnig.sll'n< dazu beige­
tragen. d.ß di~ Eu,n.n><i. ei ngcdämml wurde .• Vgl. dazu unten Anm, 99 , 

J9 
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4° Dr. Hinc "häHe durch Vorstellungen bei dem Reichsminister der Justiz und durch Eröncrung 
in den geheimen Lageberichten seinen ablehnenden Standpunkt Vertreten und wr Geltung 
bringen können. Einige Oberlandesgerichupiisidenten und Gener~lst~atsanwähe ... haben 
das getan. Ihr Eintreten für Recht und Gesetz war mitbestimmend für den Reichsminister der 
Justiz. seit Juli '940 über den Chef der Reichsbn:dei Dr. Lammers wiederholt bei Hitler zu 
intervenieren mit dem Ziel der Einstellung des Massenmordes an Geisteskranken ... , die 
schließlich am 25.8. '94' erreicht wurde. Vorstellungen bei dem Reichsminister der Justiz 
waren demnach nicht ungecignet, die Verwirklichung des Plancs der Organisatoren der Aktion 
zu erschweren, sieb gcgen eine Störung abzusichern. Allerdings mußte ger:..dc der Abb.uf der 
Berliner Konferenz bei den VorstandsbeJ.ffiten Zweifel an der Haltung des geschäftsführenden 
Juslizministcrs, Staatssekretär Dr. Schlegelberger, autl<.ommen lassen. Wenn der Angeschul­
digte Dr. Hirte Unler diesen Umständen angenommen hat, ProteslSchritte seien nutzlos, so 
kann seine Beuneilung der Situation nicht als abwegig bezeichnet werden. Infolgedessen kann 
die subjektive Voraussetzung des § 49 StGB, der Gehilfenvorsatz, nicht bej~ht werden.« 

Ganz unschlüssig und tatenlos war Dr. Hirte allerdings nicht geblieben: Er hat 
nämlich erwiesenermaßen den Leiter der Braunschweiger Staatsanwaltschaft 
Benecke und den für politische Strafsachen und Kapitalverbrechen zuständigen 
Staatsanwalt Dr. Lüders von dem Erlaß des Reichsjuslizminiscers unterrichtet, also 
die Weisung weitergegeben, Strafanzeigen usw. nicht nachzugehen, sondem auf dem 
Dienstwege an das Reichsjustizministerium abzugeben. Darm muß selbst nach 
Ansicht der Frankfurter Gencralstaatsanwaltschafr »objektiv eine Förderung der 
Haupnat erblickt werden.« Auch hier findet sich aber ein Weg; 

.Die Zweifel zur inneren Tatscite lassen sich abcr nicht ausräumen, zumal davon auszugehen 
ist, daß der Angeschuldigte unschlüssig und zu einem Tatbeitrag nicht bereit war. Seine Ein­
lassung, er habe erSt tätig werden wollen, wenn er vor einc Emscheidung im Einzelfall gestellt 
worden w~re (w'-S ihm erspan geblieben sei), iSI nach dem Beweisergebnis nicht zu widerle­
gen. t< 

Um seinen zweiten T;II beitrag - die Weisungsweitergabe - a bz uschwächen, hatte D r. 
Hine zur Gewißheit der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft bestritten, jemals 
etwas von Tötungen oder Verlegungen von Geisteskranken in andere Anstalten 
erfahren zu haben. Auch diese Einlassung hätte sich leicht widerlegen lassen. In dem 
bei den Akten der Generalstaatsanwaltschafe Frankfurt befindlichen Bericht des 
Braunschweiger Oberlandesgerichtspräsidenten vom 5.11.194198 heißt es: .Fälle 
der Vernichtung unwerten Lebens sind in den letzten Monaten im hiesigen Bezirk 
mehrfach vorgekommen, so daß über Maßnahmen auf diesem Gebiete in der Bevöl­
kerung wie über ein offenes Geheimnis gesprochen wird.« 
Auch im Fall des Ouo Stäcker konnte die Generalslaatsanw2hschaft nicht umhin, 
sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob der Angeschuldigte nicht wenigstens 
nach Beendigung der Konferenz seine Haltung hätte korrigieren müssen, Die Aus­

führungen der Generalstaatsanwaltschafc hierzu sind bedrückend: 

~Aufgrund seiner Beurteilung der Machlverh3hnis~e hat der Angeschuldigle Stack« angenom­
men, er habe keine Möglichkeit, die Strafverfolgung der Täter zu betreiben oder mit anderen 
Mitteln die weitere Durchführung der T~t zu erschweren .• 

99 Bundesarchiv Kob k nz R "".!J J p. - Die Verl .. gu'igen ~;hlrdcher lns >$Scn der zu m OlG-B .... ,irk 
ßraul1.schweig gehij rC!1den AnSf;i hen KönLgslullC:r und Ncucr keroJc in TöLLlIlg,sansfalt en !'i ind erwiesen 
( ' 47 Js S8/ 67 S,A H "mburg, Blau J!. s' Ir. fii r Königslu"cr und VOrlr:lg Ph rr t r Kl icmc am ,6. l. '9S, 
in Wolfenbüud lur Neucrke.ro de; \'gl. auch Kl ee .•. a. 0 .. S. "9. 'H . .I '9). In Köni gs luuer - an sich 
n Ur sog. Durch~,ngsstat;on im Zuge dc,Tarnm,Hn~hm.n der , Aktion T 4' - h.lte man sogar nach dem 
Swpp der Aktion im A ugust 1941 noch S I PalL4.~nu:n kurzerh and gt'lÖ(C'{, um sir- nicht wie:dcr m die 
Ursprungslßsulten znrück \'ed cgen zu mii $"scl1 . \'gL KJe:: l.· ~ a. ,;1_ 0 ~ S_ 4 17. Dcr J :om als mjn·{;ran('~/on· 

lieh, Arz, Dr. B,rn<lorl wurde "ach dcm Kr i_g An"~I,,I " itt , von Kö"ig,lullc, U ~ G ei ner der gefr>g­
'ellen Gerich15(;Ul>chlCr ,m O[ G-BFL irk ßrlunschwcig. 
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Auch hier wird also die Meinung der Angeschuldigten, ProteSlschri([e seien wegen 
der bestehenden Machrverhälrnisse sinn- und zwecklos gewesen,99 als vorsalzaus­

schließend angenommen. Abgesehen davon, daß diese Einschätzung der angeschul­

digten ]ustizbcamten durch die - angesichts der in der Bevölkerung aufgekommenen 

Unruhe und aufgrund von Protesten aus Kirchenkreisen (nicht durch Widerstand 

der J USliz.) - im Augusl 194 r angeordnele Beendigung der " Aktion T 4« widerlegt 
worden ist, genügt es für die Ursächlichkeil des Gehilfenverhalrens, daß der Gehilfe 

in der Lage ist, die VollendLlng der Tal durch seine Tätigkeit, und sei es auch nur 

geringfügig, zu erschweren. Alles Notwendige dazu war in der Antragsschrift Frin. 

Bauers von 1965 zutreffend ausgeführt. Daß diese Erwägungen und die von Früz 

Bauer sowie in dem Beschluß des Landgerichts Limburg vom 16. I. 1967 korrekt 

zitiene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Reichsgerichts100 in dem 

Antrag VOn '970 ausgelassen werden, überrascht nicht. 
Sicht man von dcm Sonderfall des Dr. David, ol ab, verzichtet die Begründung bei 

allen Angeschuldigren darauf, nach den Regeln rechtlicher Subsumtion unter Her­

ausarbeitung der besonderen Pflichtenslellung der Angeschuldigten die venneimlich 

fehlende Deckungsgleichheit zwischen nOlchgcwiesenem Sachverhalt und den gesetz­

lichen Merkmalen der Beihilfe darzUlun. In einem unklaren Ausführungsbrei bleibt 

eine große Anzahl überprüfungsbedürftiger Schlllzbehauprungen ungeprüft im 

Raum stehen. Das wohl eklatanresre Beispiel dafür ist die Behauptung des 0tco 

St~ckcr, 

-er habe den Hider-Erlaß "Zwar nicht (onndl, aber wegen der Machlslcllung Hitlers d!! (aclO als 
Anordnung mil gesetzes~hnlicher Wirkung angesehen .• '0' 

Zu dieser Behaupcung - mll der der Angeschuldigte sein gesamtes Verhallen auf und 

nach der Konferenz zu erklären versucht hOle - verliert die Generalstaatsanwaltschaft 

kein einziges Wort. Was in ungezählten Schwurgerichlsverfahren auch den untersten 

Dienstgraden der SS mir Recht versagt worden ist - sich auf eindeutig rechtswidrige 

99 Zweck d"r Konferenz war, der Unr~hc und den l·rhebl;,hen Slorungen zu begegnen, zu denen es ,ueh 
in J usliz krci,en durch Eing~bcn AußeM(t·hendtr, ,ber auch durch die Vorstöße d« An,,,,ich .. ,, 
Kreyssig und die oben gtichilderten :tnd t ren Schwic:-rigkcit<n gekommen war (Gl"\lehm.nn, •. ,. 0 ., 
S. ~4S. '47, 's', 'SI f.). Mit ihrerStillhaJte,u"g~ fiel,·n die Konfcrcnzteitnchmer Leuten wie Kreyssig 
,1'010 den Rucken. Von solchen Erwof:ungen find~t sich in der Antr.gsbcgründung der St:ut53nw.lt­
"haft kein Wort. 

too VgJ. RGS, 7 ', '76 : RGSt 7). p : BGH NJ\~ 190, ,SJ8. - Die Limburgu S".(karnm<r. liJ r die im Jahre 
'970 ntun Zeilen zur Auß<rvcrfolgungst!7.ung der Ange'chuldigttn gen ügten (ß<5ehluß vom 
' 7. S· '970). h,((e unter Anfuhrung der gen""nten Rechtsprechung in dem Beschluß vOm 16. I. '967 
unter .ndu.rn lusgduhn : . Flir den T.lIbest'J)d einer Beih ilfe durch Unwrl.ssen ist nicht notwendig, 
d,!! dUfch das pfllchlgem'ßc Einschreiten die T.t unter aJlen Um",ndtll verhioden ",erden kJJln, 
VIelmehr genug! es. d,ß def G ehilfe In der L.ge 1St, durch seine nttgkeit die Voli<ndung der T~t Zu 
erschweren .... Ebenso iSl .. . nicht T.tbeSland,mcrkm.l, d,B die Gehilfent,tigkei, fur den str.frecht­
lichen Erfolg der Handlung d., H,uptt.,e" urs:;chlich ist; " reicht 'U', daß si. die H:>ndlung (des 
H,upllaters) fordert oder erleichtert .< Os ~o/6), 3d. Xl!. BI. 'sS). Von den unteruichlll'nd en Richtern 
h~b.n zwei Oll beiden der noch Ergebni. und Qualit':t so ungleichen Ent,~heid~nGen mitgewirkt. 

'01 Im bllc des Or. Uavid War die Aoßervcrrolgung,et~ung auf Bewe i,schwierig~citcn gegründet. Ur . 
D.vid h,lte schlie/'t bch~upret, er habe ~n der Kon fc rcn7. nicht Icilgenomm,n . - Auch der ,.nge flhr 1969 
verstorbene Angeschuldigte H~ffncr haue si ch darau f verlegt , seine Anwesenheit bei der Kon(erenz w 
b, .. trcitcn, \V2f dann abn wohl io,oweit überführt \Vorden (vgl. Js 20/ 6), Bd. Vl. BI. 87. Bd. VII. 
BI. 69 f. ). 

10! J5 ,0/ 6) , Bd . XIV. BI. ,64 . - Zur absoluten Rechtswidrigke" de. Geheimerla" •• vom I. 9. '9,9 vgl. 
oben Anm. I} . - An der Gesctzlosigkeit der . Eu th.m asi. " bes tond bei :>l l,." damit befaßten Juristen '·on 
vornherein kein ZWL'ifd. Reic.hsjustl7.minisl('r Gürtner sclbn h:luC in ei(\em l.n d~n Rci chs j nn ('(~mlni stcr 

gcr;chtClcn Sch reibeIl vom '4 . 7. '9-10 um" H inweis .uf die Weigerung des Fü hr ers, ein cnrsprtchcnde, 
G~setz zu erb«cll, gefo rdert. ·,die hcimlkhe Tö tung von Geisteskranken solort einz ustellen" . Erst 
' p",r resignierte er ulld besch rönkte sein In ter.s , e n,eh und nJch d, .... uf. die durch die GeselZlos>gkeit 
dl·r I, A ktion T 4" im G etri ebe de r l ust i7. ,uftretende,' ReIbungen ,,,ögl;ch51 zu mild.m. Vgl. Gruch­
manlI, l . ,.0., s. '';~. 'H i. 
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Befehle mit Erfolg zu berufen _10", wurde den höchsten Repräsentanren der deut­

schen Justiz zugestanden . Die Akren konmen geschlossen werden. 

vr /. Unter Ausschluß der Öffentlichkeit 

So unkorrekt, wie man das Strafverfahren gegen die Teilnehmer der» Euthanasie«­

Konferenz von 1941 im Rcichsjustizministerium selbst betrieben hatte, \'erhlhr man 
auch bei der Erfüllung des lnformarionsanspruchs der Öffentlichkeit. 
Schon die den Anstahsmassenmord sanktionierende Konferenz des Reichsjustizmi­
nisteriums von 1941 selbst wird in der Literatur nur vereinzelt erwähnc. IO

) Wo eine 
Erwähnung des eklatanten Versagens der Juristen nahegelegen hätte, geben sich 
gutunterrichtctc Verfasser wortkarg oder schweigen sich ganz aus.J

O", Noch schweig­

samer gibt sich die Justiz hinsichtlich des erönenen Strafverhhrens. Der General­
staatSanwalt in Frankfurr spricht noch heute der Öffentlichkeit ein umfassendes 
Informationsinreresse an dem Verfahren ab. Elugegen dem Auskunftsanspmch der 
Prcsse'O\ wird eine uneingeschränkte Aheneinsicht noch immer verweigen. ,06 

VIII. Selbstverständnis von Juristen als Entscheidungsgrundlage 

Die eigentlichen Grunde für die Außerverfolgungsetzung der Mordgehilfen lassen 
sich nur vermuten. Gewiß muß man das Verfahren in das Gesamtklima der Aufar­

beiluog der NS- Verbrechen einordnen . In der schonenden Behandlung sowohl der 
juristischen als auch der medizinischen Mi[täter und Gehilfen des AnSI;lltsmordcs 
haben sich die Verfahren wechselseitig beeinflußt . Der Generalstaalsanwaltschaft 
wird die Verfahrensbeendigung um so leichter gefallen sein. als in der Zwischenzeit 
in einem viclbeachteten Ärzteprozeß mir späterer Billigung des Bundesgerichtshofs 
ein skandalöser Freispruch ergangen war. '07 Allerdings haue die Außervcrfolgung-

'0» S. Anm. 87· 
10J Eine umf. " cndc Darstdlung Jer Konferenz ,dbst ftndcr Hch nur h~i Gruchmlnn. a. l. O. (197') -

,ußer dem kurten Hinwe is in Suddl. Zeitg . v . l~. J. 1964 die erSte öffentliche Erw:;hnung überhaupt; 
nunmehr .,usfuhr~ch allch Klee • •.•. 0 ., (1983 ), S. )) 1 11.; lerner Kolbe, , . •. 0 ., (1971). S )14 f. 

104 W'cinbuff (Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus. Stullgan 1968 .• gl. don insbe,_ S. 198) 
und Schorn (Der Richlt'r im Drillcn Reich, F'ankfun '919) unlerichbgen d .. Konferenz voliJg. eb.n-
1,,11, Borclla, DRiZ 196~. S. '15 . - Kogon/ Longbe,n/Rüchrl •• . 3. 0., h.b," fur die Konfertn:t. nur vicr 
Zeilen im Anmcrkung"PI'",t (5.307. Anm.99) ubrig. 

10\ Vgl. § 4 He55. PresseG - bei dell Beschuldigten des VorunleTSu chun&,verl,hrens h"ndd, ('S ,tch um sog_ 
p~,.onen der Zeitgeschichte. 

'06 Im J.h re '978 wurde der Antrag des Verias,.rs um Überbss ung der Anklageschrift und der .bschlie­
ßenden Entscheidung usw. ohne A"8.bc "on Gründen abgelehnt. Auf eine Oien'tlu(,icht,b."hwcrde 
beim Hessi sd .. n Juslizminister h3t der Ven",.r schließlich die bczrichnc,en Unterlagtn (94 Ablich­
tungen) mit der - bei Pers0nen der Zeilgeschichte Ul1?ul:issigen - Aufhge erh.leen. die Namen der 
ßeschuldigten nicht zu nennen . Ein spateres Gesuch de, Verfassers um vollst.ndige Aktenrin"clH iSl 
vom Gencralsll'l5.nw.h in Frankfurt mit Hinweis d.r.1uf zurückgewiesen worden , daß der Person­
],chkens5chutz hier Vorrlng \'or dem ö{fem~chen Inform,tionsintereS5c h,bcn musse (Schreiben de, 
Generllstl,t"'JHvalu in Fr""kfurt vOm ,6. 5- 198)); der auf Beantwonung bestimmler Einzclf"gen 
(z. ß . über den zeitlicht'TI Besinn des Slr.rherl,hr~n< und uber den An<lofl dazu) be-sc hränkte Antr>g 
wurde wcgCJ1 -zu großen Arb.i".ufwwdc,. abgelehnt (Schreiben des Generolsu'lsanwahs vom 
'7. " . 198) - Auf einc Dicnstlulsichl5beschwerde hai der Gtneralst""".nw,l, $od~I\n doch AklCnein­
s,elli gewahr!. jedoch mit der Aunage. in einer Veröffentlichung iegliche Möglichkeit von Rücluchliis­
<en ,uf di e Iden,it 'a de, Verf.hrt'nsbeteiligten (eins chließlich des SL1.ussekrtt.lrs a. D. Dr. Schlc~.lber· 
S"') ~u vcrm,·idtn (Schreibcn des Gcrle .... lsraatsanwalts vom 1.1 . 11. 19S}). 

1°7 Am i} . Mai '967 hatl~ d .. Franklumc Sch"'urgericht d .... i Ante, dic die Gashebel selb .. betätigt h.nen. 
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seczung der Juristen ihrerseits Rückwirkungen. Welches Gericht konnte wider­
spruchsfrei einen Aru verurteilen, nachdem die höchsten Justizbeamten trOtz Kom­
plizenschaft straffrei davongekommen waren? 
Wichtiger als die Ausstrahlung anderer Prozesse dürfte aber das ungebrochene 

Selbstverständnis konservativer Juristen gewesen sein. Der übliche Hinweis auf 
»kollegiale« Rücksichtnahmen oder den Korpsgeis! der Juristen deucet die Zusam­

menhänge freilich allenfalls an. Eine Bestrafung von Leuten, die nur kritiklos funk­
tioniert und den von oben an sie gestellten - wenngleich verbrecherischen - Erwar­
tungen nachgekommen waren, häue dem idealisierten Bild widersprochen , das in der 
Bundesrepublik - vOn führenden Juristen propagiert - zum Teil bis heute vor­
herrscht. Danach h~ben die Juristen unter dem Nationalsozialismus im Kern ihren 
rechrsstaarlichen Anspruch aufrechterhalten ,01 und in ihrer überwiegenden Mehr­

zahl dem Unrecht widerstanden, wo es nur irgend möglich Wlr. 109 Dieses ideologi­
sche und wirklichkcirswidrige Selbsrbild der J uSliz, das im Bereich von Justiz und 
Verwaltung das Forrwirken der alten staatscragenden Eliten sicherte, "0 vc(sperrte 
die selbstkritische Aufarbcitung der nationalsozialistischen Vergangenheit der 
Justiz. Davon profitierte auch das juristische Führungskorps des ~Dri[ten Rei­

ches«. 
In diesem Zusammenhang crscheim es schon nicht mehr verwunderlich, daß die 
Justiz ilJles darangesetzr hat, auch das Frankfurter Strafverfahren gegen die juristi­
sche Hihrungscli(c von der Einleitung bjs zu seinem beschämenden Ende der 
ÖJfenrlichkeit vorzuenthalten . Der Presse ist davon nie eine Mitteilung gemacht 
worden.'" 

nur ,15 Gthil!en ,ngesehen und überdies m,ngcls Btwußt.\ein, der Rcch!5wid rigkci! freigesprochen . -
Zu dem clldgul!i~en Verf.hrensausg.ng -.n die S,elI .. der vcrh.ndlungsunf:;hig<n fruhort" An!:<!<b!:tcn 
w.\/" in'\\"ISchrn der Ar71 Dr. Borm gelrelen - vgl. d .. in KJ 1?7~. S. ~l8 H. abgedruckt( BGH­
Ufteil. 

108 Dan,ch "'gcn die G rund. fur ci n gdcgcn l~ehcs Vcr,,~e n der Jurislen nur in ih rer yom 'S-Syst em 
m,ßbrauehlfll Rech,Strfue : der GtSHl"po,ili,·ismus sei L"'; gewesen, d.r ;.den RochL<SI,nd und VO r 

,llem di. Ger;eh,. rechtlich wehrlos gegen d:tS Eindringen Slaatlichen Un rech .. in den Raum de.s 
Rechts ,· gern.<h. h.bc (Wcin k"u{f, Die deutsche Justi~ und der N. lion,')soziali'mus, S'uttgart '968. 
s. )0 L ihnlich schon R,dbruch, SJZ '946. Sp. '0\ H .. 107). - . D.s in G".'U>lrcue gelchulle und 
bCQl ;;h rtc Richrertum sl,nd dam it \'or einer rnit y,ch,erl"ben Mim·ln n"hl mehr losbaren Problematik. 
Aba nicht die JI/stiz, sondern ganz allein der Geungeber ha'lc die F/th"e der R"chl' WrlLWP1I (Her­
yorheb un g im Original. H . K.). Und mit dcr Vennrwoftung für die Folgen diirfcn heute we<lcr Rcdll$­
wisscnsch , (, noch Justiz bebden ... erden, da diese ganz aUein den um jeden re-chtlichen H.1t ,:ckom­
mOnen Gesctz.geber "ilf, .• (Ebcrhard Schmidt, in: T.gung Deulscncr Ju rislen in S.d Godr.sberg .01 
JO. 9. und r. 10. 1?47, SondcrvcröHentiiehungc!1 des Zentr,I-Ju,tizbhllcs (ür d,c britische Zone. H.nt­
burg 1947, S.l)!. 

' 09 Die Frage n.ch den Ursach.n des Versagens der Juri'l~n im .Drillen Reich., nach dem Wci'or>ml1crcn 
von NS-.Juri .. en nach dem Kriege und noch der Ar! der sonsligen Au{"b ei \un~ der NS-Jus,iz n.ch '94\ 
bleib, ou! . mtl;ch~n Riehl.rfortbildllngSlagungen b,s heute .usgekbmmcM. (vgl. .)nforma.ionen (ur 
Ri chlor und St;u".nwöl,,_. hg. ,"om ÖTV-Bund,.,.orsLmd, Augu<l 19S1; ÖTV in der R~clns pfl.ge 
Nr. 19. 198 4l-

"0 Vg1. Anders, D,. S,»pe der Kr;;hen . Frankfurt 1981. S. H H.; Kr,mer, ÖTV M~g"in Nr. )'-91t98J. 
11' Selbs! d 11 Rodakteuren d .. . Spiegel. und luch F,ied rich Kar! K.ul (v gl. •.•. 0 .). die sicb für die 

", .. {rechtl iche Auf~rb("ilung d", . EurhanJJic .. -Komplexes belondorj ;n(("r<ssj,·n h,ben, konn,. nun dos 
v.rfah rtn off~nsich.lich mil [rfolg vcrhtimlichen. Mcrk,,·ünJig mute' auch an, d~ß Loth .. Gr ... hnt . "n 
(Ins.itut l ur ZCllgcsclHchle) bei seinen Recherch.n zu sc.inern ausführlichen Aufs.tz ( •.. ,. o. - 44 Soi,en) 
\"on den Fnnkfun.r Behörden ,nsch.inend nichl den g.,ingsten Hinweis tiber d .. Noch,piel noch '94) 
erh.lten h,l. 

43 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-1-25 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 07:49:57. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1984-1-25

